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Teil 1 - In aller Kürze 

  Sofern nichts anderes vermerkt ist, ändern Sie bitte bei den nachfolgenden Rechtsvorschriften nur das Datum in Ihrem 
Rechtsverzeichnis. 
 
 

 
EU 

EU 

  Änderung: Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 »Verordnung 
der EU über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACh) 
»Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe« 
vom 19.4.2017 
 

Die Nr. 8.3 des Anhangs VII der Verordnung wurde neu ge-
fasst. Es geht dabei um Sensibilisierung durch Hautkontakt. 

 

 
Bund 

  Allgemeine Anmerkung zu den nachfolgenden Änderungen vom 29.3.2017 
Die Änderungen resultieren aus dem »Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungsrecht des 
Bundes«. Das heißt mit dem Gesetz wurde in den genannten Rechtsvorschriften die elektronische Form der Schriftform gleich-
gestellt. Je nach Rechtsvorschrift betrifft das Anträge, Dokumentation, Mitteilungen, Berichte etc. Im Falle von elektronischen 
Antragsunterlagen wird in der Regel den Behörden die Option eingeräumt, Mehrfertigungen sowie die beizufügenden Unterla-
gen gegebenenfalls auch in Schriftform verlangen zu dürfen. 
Abfall 

 

  Änderung: ElektroG »Elektro- und Elektronikgerätege-
setz 
vom 27.3.2017 
 

Es wurde die Liste der Ordnungswidrigkeiten ergänzt, so-
fern der Handel die Altgeräte nicht ordnungsgemäß zurück-
holt. Zusätzlich müssen große Händler nur noch pro Geräte-
art maximal 5 Altgeräte entgegengenommen werden. 
Diese Regelungen treten ab dem 1. Juni in Kraft.  
 

  Änderung: KrWG »Kreislaufwirtschaftsgesetz« 
vom 27.3.2017 
 
 

Die Änderung ist kurz und knackig: § 8 Abs. 3 wird (zum 
1.7.2017) aufgehoben. Das heißt, dass die Heizwertklausel 
nun endgültig der Vergangenheit angehört. Wir hatten Sie 
hierzu über das Gesetzgebungsverfahren hinweg immer 
wieder informiert. 
 
Der DIHK führt dazu aus: 
Bisher und bis dahin gab bzw. gibt es die gesetzliche Ver-
mutung, dass - soweit der Vorrang oder Gleichrang der 
energetischen Verwertung nicht in einer Rechtsverordnung 
festgelegt wird - anzunehmen ist, dass die energetische 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/08_09/09_1005gs.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/05_09/06_1907gs.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/05_09/06_1907j.htm#an0783
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/05_09/06_1907j.htm#an07
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/elektrog_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/krwg_ges.htm
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Verwertung einer stofflichen Verwertung gleichrangig ist, 
wenn der Heizwert des einzelnen Abfalls, ohne Vermi-
schung mit anderen Stoffen, mindestens 11.000 Kilojoule 
pro Kilogramm (kJ/kg) beträgt. 
 
Hieraus ergeben sich ab dem 1. Juni 2017 gravierende Aus-
wirkungen: Die Einhaltung der Vorgaben der Abfallhierar-
chie (Vermeidung - Wiederverwendung - stoffliche Verwer-
tung - energetische Verwertung - Beseitigung) gilt für Ab-
fallerzeuger und Besitzer nunmehr unmittelbar.  
 
Wurde nach bisheriger Rechtslage der Gleichrang der stoff-
lichen und energetischen Verwertungsmaßnahmen bei Er-
füllung der Heizwertklausel (widerleglich) vermutet, muss 
der ökologische Gleichrang bzw. die beste Umweltoption 
nunmehr durch den Abfallerzeuger oder Besitzer dargelegt 
und ggf. nachgewiesen werden. Quelle: DIHK 
 

  Änderung: AltholzV »Altholzverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Neufassung: GewAbfV »Gewerbeabfallverordnung« 
vom 18.4.2017 

Die Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft. 

  Die Erzeugerpflichten sind in Teil 2 des Infobriefs dar-
gestellt. 
 

Emissionen / Immissionen 

  Änderung: BImSchG »Bundes-Immissionsschutzgesetz« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: 2. BImSchV »Verordnung zur Emissionsbe-
grenzung von leichtflüchtigen halogenierten organischen Ver-
bindungen« 
vom 24.3.2017 und vom 29.3.2017 
 

Der § 2 Einsatzstoffe wurde an die CLP-Verordnung ange-
passt. Die Pflicht, diese Stoffe, durch weniger gefährliche zu 
ersetzen, bleibt.  
 

  Änderung: 9. BImSchV »Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: 12. BImSchV »Störfallverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: 20. BImSchV »Verordnung zur Begrenzung 
der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen beim 
Umfüllen oder Lagern von Ottokraftstoffen, 
Kraftstoffgemischen oder Rohbenzin« 
vom 24.3.2017 

Die Änderungen betreffen in erster Linie Rechtsbezüge so-
wie den § 4 Abs. 4 über Tanklager mit Anlagen zur Befüllung 
von Straßentankfahrzeugen. 

 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/alth_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/gewabfv_ges.htm
Gewerbeabfallv#_Neufassung:_GewAbfV_
Gewerbeabfallv#_Neufassung:_GewAbfV_
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/luft/bimschg/bimschg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/luft/bimschg/vo/2bv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/luft/bimschg/vo/9bv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/luft/bimschg/vo/12bv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/luft/bimschg/vo/20bv_ges.htm
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  Änderung: 21. BImSchV »Verordnung zur Begrenzung der 
Kohlenwasserstoffemissionen bei der Betankung von 
Kraftfahrzeugen« 
vom 24.3.2017 und vom 29.3.2017 
 

Die Änderungen vom 24.3.2017 betreffen ebenfalls in erster 
Linie Rechtsbezüge. Außerdem wurde Anlage 1 geändert 
»Bestimmung der Dichtheit von Gasrückführungssystemen 
und Einstellung des Korrekturfaktors bei Kraftstoffgemi-
schen«. Damit wird Bezug genommen auf ein europaweit 
einheitliches Prüfverfahren für Gasrückführungssysteme für 
Tankstellen. 
 
Zu den Änderungen vom 29.3.2017 siehe Anmerkung auf 
Seite 1 des Infobriefs. 
 

  Änderung: 31. BImSchV »Verordnung zur Begrenzung der 
Emissionen flüchtiger organischer Lösemittel in bestimmten 
Anlagen« 
vom 24.3.2017 
 
 
 

Was ist geändert oder neu? 

 Begriffsdefinition »Beschichtungsstoff« wurde geändert 

 Rechtsbezüge wurden geändert bzw. angepasst 

 Begrifflichkeiten wurden an die CLP-Verordnung ange-
passt, zum Beispiel in § 3. Die Pflicht, diese Stoffe, durch 
weniger gefährliche zu ersetzen, bleibt.  

 Es gab Klarstellungen, die sich aus dem bisherigen Voll-
zug der Verordnung ergeben haben - das betrifft auch 
die Anhänge! 

 Wegfall der Übergangsvorschriften - auch das betrifft 
Passagen in den Anhängen 

und 

 Neu aufgenommen wurden die europaweit geltenden 
Grenzwerte für CMR-Stoffe als Vorgabe bei einer Frei-
setzung von Formaldehyd. D. h. aufgrund der Neuein-
stufung von Formaldehyd in die Gefahrenkategorie 
»Karzinogen 1 B« (H350: Kann Krebs erzeugen) wurde 
ein Formaldehyd-Grenzwert von 10 g/h bzw. 2 mg/m³ 
festgelegt. 

 
Inkraft trat die Änderung am Tag nach der Verkündung, also 
am 5.4.2017. 
 

  Beachten Sie die Änderungen, falls die davon betroffen 
sind. 
 

Energie 

  Änderung: EnWG »Energiewirtschaftsgesetz« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: GasHDrLtgV »Gashochdruckleitungsverord-
nung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: GasNEV »Gasnetzentgeltverordnung« 
vom 29.3.2017 

 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/luft/bimschg/vo/21bv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/luft/bimschg/vo/31bv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/enwg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/gsg/gdr_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/gasnev_gs.htm
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  Änderung: GasNZV »Gasnetzzugangsverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: HkRNDV »Herkunfts- und Regionalnachweis-
Durchführungsverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Neu: MaStRV »Marktstammdatenregisterverordnung« 
vom 10.4.2017 
 

Die Verordnung regelt die Registrierung im Marktstammda-
tenregister. Sie tritt am 1.7.2017 in Kraft.  
Die AnlRegV tritt zum 1.9.2017 außer Kraft. 
 

  Nehmen Sie also die Verordnung in Ihr Rechtsverzeich-
nis auf und stufen Sie sie gegebenenfalls als zutreffend ein. 
Denken Sie daran, die AnlRegV zu gegebener Zeit aus Ih-
rem Rechtsverzeichnis zu entfernen. 
 

  Die Betreiberpflichten finden Sie in Teil 2 des Infobriefs. 
 

  Änderung: NABEG »Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
Übertragungsnetz« 
vom 29.3.2017 
 

 

Gefahrgut 

  Änderung: GbV »Gefahrgutbeauftragtenverordnung« 
vom 17.3.2017 

Die geänderten Paragrafen finden Sie im Teil 2 des In-
fobriefs. 
 

  Änderung: GGAV »Gefahrgutausnahmeverordnung« 
vom 17.3.2017 

Die GGAV enthält nur - wie der Name schon sagt - Ausnah-
men von materiellen Pflichten. Die Änderungen betreffen 
die Ausnahmen, 8, 13, 14, 18 und 19. 
 

  Beachten Sie die Änderungen, wenn Sie davon 
betroffen sind. 
 

  Neufassung: GGVSEB » Gefahrgutverordnung Straße, 
Eisenbahn und Binnenschifffahrt« 
vom 7.4.2017 mit den letzten Änderungen vom 17.3.2017 

Die Änderungen sind zu vielfältig und vielschichtig, als dass 
wir sie hier im Infobrief darstellen. Sie können den Ände-
rungstext dem BGBl. entnehmen. 
 

  Bitte beachten Sie die Änderungen. 
 

Gefahrstoffe 

  Änderung: GÜG »Grundstoffüberwachungsgesetz« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: BioStoffV »Biostoffverordnung« 
vom 29.3.2017 

 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/gasnzv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/hknvdv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/mastrv_ges.htm
Marktstammdatenregiste#_Neu:_MaStRV_
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/nabeg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefahr.gut/gbv_ges.htm
Gefahrgutbeauftragte#_Änderung:_GbV_
Gefahrgutbeauftragte#_Änderung:_GbV_
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefahr.gut/ggav/ausn_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefahr.gut/ggvseb_ges.htm
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0568.pdf%27%5D__1491394444584
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0568.pdf%27%5D__1491394444584
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/gueg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/gen_tech/biostoffv_ges.htm
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  Änderung: GefStoffV »Gefahrstoffverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: TRBA 100 »Schutzmaßnahmen für 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien« 
vom 31.3.2017 
 
 
 
 
 

Die TRBA wurde redaktionell hinsichtlich der Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge angepasst. Das heißt, 
der Begriff »arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung« 
wurde durch »arbeitsmedizinische Vorsorge« ersetzt. Sinn-
gemäß gilt das auch für Pflichtvorsorge, Angebotsvorsorge 
und Wunschvorsorge. 
 

  Nehmen Sie entsprechende Änderungen in Ihrem 
Rechtsverzeichnis vor. 
 

  Neufassung: TRBA 400 »Handlungsanleitung zur Gefähr-
dungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten 
bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen« 
vom 31.3.2017 
 

  Die Betreiberpflichten sind in Teil 2 des Infobriefs dar-
gestellt. 

  Neufassung: TRGS 201 »Einstufung und Kennzeichnung 
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen« 
vom 2.2.2017, veröffentlicht am 6.4.2017 
 

Die TRGS enthält nach wie vor keine Betreiberpflichten, 
sondern gibt Hilfestellung bei der Selbsteinstufung von 
nicht eingestuften Gefahrstoffen (zum Beispiel Abfälle, Zwi-
schenprodukte, Produkte, die der Hersteller nicht einge-
stuft/gekennzeichnet hat). 

 Die TRGS wurde redaktionell überprüft und angepasst. 

 In Nummer 4 gab es u. a. folgende Änderungen und Er-
gänzungen:  

 Verweis auf die Gefährdungsbeurteilung als ent-
sprechende Grundlage (TRGS 400),  

 Verzicht auf die Verwendung des Begriffs »Haupt-
gefahr«, statt dessen wird für die vereinfachten 
Kennzeichnung auszuwählenden Piktogramme und 
weitere Kennzeichnungselemente auf die Gefähr-
dungsbeurteilung abgehoben,  

 Hinweis, dass neben hergestellten Produkten auch 
beschaffte Stoffe und Gemische bei der innerbe-
trieblichen Verwendung durch den Arbeitgeber 
selbst zu kennzeichnen sind, wenn die Kennzeich-
nung unzureichend ist,  

 Erläuterungen, unter welchen Voraussetzungen ein 
Umetikettieren von der alten auf die neue Kenn-
zeichnung notwendig bzw. nicht notwendig ist.  

 Die Reihenfolge der Anhänge wurde geändert bzw. mit 
dem Hauptteil synchronisiert  

 Ein neuer Anhang mit Verweisen auf Informationsquel-
len zur Einstufung wurde eingefügt.  

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/gefahrst.vo/gfv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trba/trba100/100_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trba/trba400/400_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs200/201_ges.htm
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 Der Anhang »Vereinfachte Einstufung bei Informations-
defiziten« wurde vollständig unter Berücksichtigung der 
CLP-Verordnung überarbeitet.  

 

  Änderung: TRGS 509 »Lagern von flüssigen und festen 
Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und 
Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter« 
vom 8.3.2017, veröffentlicht am 6.4.2017 
 

Die Berichtung betrifft Nr. 9.5.2 sowie die beiden Abbildun-
gen A2-1 und A2-2 in Anlage 2. 

  Neufassung: TRGS 555 »Betriebsanweisung und 
Information der Beschäftigten« 
vom 9.2.2017, veröffentlicht am 20.4.2017 
 

Hinweis: Die TRGS wurde redaktionell an EU-Recht und die 
GefStoffV angepasst. Inhaltliche Änderungen sind u.a.  
 
Im Abschnitt 3 Betriebsanweisung  

 der Hinweis, dass die Betriebsanweisungen in einer für 
die Beschäftigten verständlichen Sprache abzufassen 
sind, jedoch nicht zwangsläufig in deren Muttersprache; 

 die Klarstellung, dass sofern noch Gebinde mit »alter« 
Kennzeichnung verwendet werden (im Einklang mit 
TRGS 201) Betriebsanweisungen mit den entsprechen-
den Gefahrenhinweisen und Symbolen weiter verwen-
det werden können;  

 der Hinweis, dass bei der Übernahme von Informationen 
für eine Betriebsanweisungen aus einem Sicherheitsda-
tenblatt, dieses zuvor auf unvollständige, widersprüchli-
che oder fehlerhafte Angaben überprüft werden muss,  
 

Im Abschnitt 5 Unterweisung  

 der Hinweis, dass beratende Ärzte die Voraussetzungen 
nach § 7 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbMedVV) erfüllen, also Arbeitsmediziner sein 
müssen;  

 die Ergänzungen zur Wunschvorsorge, speziell bei Tätig-
keiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen 
Gefahrstoffen der Kategorie 1 A oder 1 B wenn eine ar-
beitsmedizinische Vorsorge nicht veranlasst bzw. ange-
boten werden muss,  

 
Im Abschnitt 6 Zusätzliche Informationspflichten (bei CMR-
Stoffen der Kategorie 1A und 1B)  

 die Streichung der Ausführungen zur Führung des Ver-
zeichnisses, dafür Verweis auf die TRGS 410. Quelle: BG 
RCI 

 

  Der Übersichtlichkeit halber sind die Betreiberpflichten 
im Teil 2 des Infobriefs komplett dargestellt. 

 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs500/509_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs500/555_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs500/555_17.htm#a3
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  Änderung: TRGS 725 »Gefährliche explosionsfähige At-
mosphäre - Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rah-
men von Explosionsschutzmaßnahmen« 
vom 9.3.2017, veröffentlicht am 6.4.2017 

Die Berichtung betrifft 

 Begriffsbestimmungen Nr. 2.3 zu Ex-Einrichtungen 

 Verweis in Nr. 4.4 Absatz 2 auf Tabelle 2 

 Anhang 1 Nr. 1 Abs. 10 zu Prozessleitsysteme 
 

Sicherheit 

  Änderung: SGB VII »Sozialgesetzbuch VII« 
vom 29.3.2017 und vom 4.4.2017 
 

 

  Änderung: SprengG »Sprengstoffgesetz« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: 1. SprengV »Erste Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: 2. SprengV »Zweite Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: BetrSichV »Betriebssicherheitsverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: BKV »Berufskrankheiten-Verordnung«  
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: DruckLV »Druckluftverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: RohrfernLV »Rohrfernleitungsverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: UAG »Umweltauditgesetz« 
vom 29.3.2017 
 

 

Wasser / Abwasser 

  Änderung: WHG »Wasserhaushaltsgesetz« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: AbwV »Abwasserverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs700/725_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbeitsrecht/7sgb_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/spreng/spg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/spreng/1sv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/spreng/2sv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/gsg/betrsichv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbeitsrecht/bkv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/gsg/vo/druckl/drv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/gsg/gsgv/rohrlv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/oekoaudt/uag_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/whg/whg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/abw_vo/abw_ges.htm
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  Neu: AwSV »Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen« 
vom 18.4.2017 
 

Die Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen (VAwS = Vorschaltverordnung) vom 
31. März 2010 außer Kraft. 
 
Bundesverordnungen können Landesrecht nicht außer 
Kraft setzen, deshalb gelten die Länder-VAwS erst einmal 
weiter, zumal im einen oder anderen Fall in der AwSV da-
rauf noch Bezug genommen wird. Bundesrecht steht aber 
über dem Länderrecht, sodass die Bestimmungen der AwSV 
in jedem Fall die maßgebenden sind. 
 

  Nehmen Sie die AwSV in Ihr Rechtsverzeichnis auf und 
stufen Sie sie als zutreffend ein (außer Sie haben nur Was-
ser gefährdende Stoffe in Mengen unter 200 kg). Löschen 
Sie zu gegebener Zeit die VAwS (Vorschaltverordnung) aus 
Ihrem Rechtsverzeichnis. 
 

  Die Betreiberpflichten finden Sie im Teil 2 des 
Infobriefs. 
 
Der DIHK führt zur AwSV aus:  
»Da die bisherigen Landesverordnungen an vielen Stellen 
voneinander abweichen, wird die AwSV veränderte Anfor-
derungen für die mehrere Millionen Anlagen in Deutschland 
bringen. Für die Mehrzahl der kleineren Anlagen wird aller-
dings vorerst keine Nachrüstung notwendig. Dies könnte 
erst aufgrund von Festlegungen der Landesbehörden ein-
treten. Für viele der ca. 1,3 Millionen größeren Anlagen, die 
einer regelmäßigen Prüfpflicht unterliegen, werden sich ab 
dem 1. August vorerst vor allem Pflichten zur regelmäßigen 
Prüfung ändern können. Fallen Anlagen erstmals unter 
diese Pflicht, gelten für sie jedoch Übergangsbestimmun-
gen abhängig vom Alter der Anlage. Auch hier müssen 
Nachrüstungen erst auf Anordnung von Behörden erfolgen, 
die auf Grundlage der ersten Sachverständigenprüfung ba-
sieren.« Quelle: DIHK  
 

  Änderung: IZÜV »Industriekläranlagen-Zulassungs- und 
Überwachungsverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

Sonstiges 

  Änderung: AMG »Arzneimittelgesetz« 
vom 29.3.2017 
 

 

http://www.risolva.de/
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/awsv_ges.htm
Verordnung#_Neu:_AwSV_
Verordnung#_Neu:_AwSV_
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/abw_vo/izuev_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/lebensmt/amg/amg_ges.htm
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  Änderung: HGB »Handelsgesetzbuch« 
vom 11./13.4.2017 

Normalerweise gehen wir nicht näher auf das Handelsge-
setzbuch ein, weil es keine umwelt- und sicherheitsrelevan-
ter Aspekte beinhaltet. 
 
Durch das »Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Be-
richterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Kon-
zernlageberichten« ist dies nun allerdings anders, sodass 
die Rechtsvorschrift zukünftig u.U. potenziell in ein EHS-
Rechtsverzeichnis gehört. 
 

  Falls Sie diese Einschätzung teilen, übernehmen Sie die 
Rechtsvorschrift in Ihr Rechtsverzeichnis und stufen sie ge-
gebenenfalls als zutreffend ein. Die relevanten Paragrafen 
finden Sie in Teil 2 des Infobriefs. 
 
Zur Info: Das Gesetz trat gleich am Tag nach der 
Verkündung, also am 19. April 2017 in Kraft. 
 

  Änderung: StGB »Strafgesetzbuch« 
vom 11.4.2017 
 

 

  Änderung: AMWHV »Arzneimittel- und Wirkstoffherstel-
lungsverordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: GewO »Gewerbeordnung« 
vom 29.3.2017 
 

 

  Änderung: StVZO »Straßenverkehrszulassungsverord-
nung« 
vom 29.3.2017 

 

 
Ländervorschriften 

  

 
Niedersachsen (Nds) 

  Änderung: NAbfG Nds »Niedersächsisches Abfallgesetz« 
vom 2.3.2017 
 

 

  

 
Schleswig-Holstein (SH) 

  Änderung: LAbfWG SH »Abfallwirtschaftsgesetz Schles-
wig-Holstein« 
vom 7.3.2017 

 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/wirtschaft/hgb_ges.htm
Handelsgesetzbuch#_Änderung:_HGB_
Handelsgesetzbuch#_Änderung:_HGB_
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/stgb/stgb_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/lebensmt/amg/amwhv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/gew_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefahr.gut/strasse/stvzo_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/laender/nds/abfg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/laender/sh/labf_ges.htm
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Teil 2 - Aktuelles für den Betreiber 

 
Bund 

  Neufassung: GewAbfV »Gewerbeabfallverordnung« vom 18.4.2017 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Verordnung gilt für die Bewirtschaftung, insbesondere die 
Erfassung, die Vorbehandlung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das 
Recycling und die sonstige Verwertung, 
1. von gewerblichen Siedlungsabfällen und 
2. von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen.  
 
(2) Diese Verordnung gilt für 
1. Erzeuger und Besitzer der in Absatz 1 genannten Abfälle und 
2. Betreiber von Vorbehandlungs- und Aufbereitungsanlagen.  
 
(3) Auf Abfälle, die einer Verordnung [nach KrWG] unterliegen, findet diese 
Verordnung nur Anwendung, soweit Erzeuger und Besitzer solcher Abfälle 
diese nicht entsprechend den Regelungen der jeweiligen Verordnung 
zurückgeben. 
 
(4) Diese Verordnung gilt nicht für Abfälle, die 
1. dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz […] unterliegen, 
2. dem Batteriegesetz […] unterliegen, oder 
3. einem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Rahmen der 

Überlassungspflicht […] überlassen worden sind.  
 
(5) Die Vorgaben der Altholzverordnung […] bleiben unberührt.  
 
 
§ 3 Getrennte Sammlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und 
Recycling von gewerblichen Siedlungsabfällen 
(1) Ungeachtet der für die in den Nummern 1 bis 4 genannten 
Abfallfraktionen nach § 14 Absatz 1 des KrWG geltenden 
Getrenntsammlungspflicht haben Erzeuger und Besitzer von gewerblichen 
Siedlungsabfällen die folgenden Abfallfraktionen jeweils getrennt zu 
sammeln und zu befördern sowie nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 des KrWG 
vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling 
zuzuführen: 
1. Papier, Pappe und Karton mit Ausnahme von Hygienepapier, 
2. Glas, 
3. Kunststoffe, 
4. Metalle, 
5. Holz, 
6. Textilien, 
7. Bioabfälle nach § 3 Absatz 7 des KrWG und 

  Übernehmen Sie die 
nebenstehenden Paragrafen in Ihr 
Rechtsverzeichnis - sofern Sie davon 
betroffen sind. Kommen Sie den 
Anforderungen entsprechend nach. 

Hier nicht dargestellt sind die 
alleinigen Pflichten von Betreibern 
von Vorbehandlungsanlagen sowie 
die Anlage zur Verordnung. 

Falls Sie Betreiber einer 
Vorbehandlngsanlage sind, 
berücksichtigen Sie die hier nicht 
dargestellten Pflichten. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/gewabfv_ges.htm
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8. weitere Abfallfraktionen, die in den in § 2 Nummer 1 Buchstabe b 
genannten Abfällen enthalten sind.  

 
Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen nach Satz 1 
können eine weitergehende getrennte Sammlung innerhalb der in Satz 1 
genannten Abfallfraktionen vornehmen. Das Vermischungsverbot für 
gefährliche Abfälle des § 9 Absatz 2 des KrWG auch in Verbindung mit § 15 
Absatz 3 Satz 2 des KrWG bleibt unberührt. 
 
(2) Die Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 entfallen, soweit die getrennte 
Sammlung der jeweiligen Abfallfraktion technisch nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Technisch nicht möglich ist die getrennte 
Sammlung insbesondere dann, wenn für eine Aufstellung der Abfallbehälter 
für die getrennte Sammlung nicht genug Platz zur Verfügung steht oder die 
Abfallbehälter an öffentlich zugänglichen Anfallstellen von einer Vielzahl von 
Erzeugern befüllt werden und die getrennte Sammlung aus diesem Grund 
durch den Besitzer nicht gewährleistet werden kann. Die getrennte 
Sammlung ist dann wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn die Kosten für die 
getrennte Sammlung, insbesondere auf Grund einer sehr geringen Menge 
der jeweiligen Abfallfraktion, außer Verhältnis zu den Kosten für eine 
gemischte Sammlung und eine anschließende Vorbehandlung stehen. 
 
(3) Erzeuger und Besitzer haben die Erfüllung der Pflichten nach Absatz 1 
Satz 1 oder, im Fall der Abweichung von diesen Pflichten, das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Absatz 2 zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 
wie folgt vorzunehmen: 
1. für die getrennte Sammlung durch Lagepläne, Lichtbilder, Praxisbelege, 

wie Liefer- oder Wiegescheine oder ähnliche Dokumente, 
2. für die Zuführung der getrennt gesammelten Abfälle zur Vorbereitung 

zur Wiederverwendung oder zum Recycling durch eine Erklärung 
desjenigen, der die Abfälle übernimmt, wobei die Erklärung dessen 
Namen und Anschrift sowie die Masse und den beabsichtigten Verbleib 
des Abfalls zu enthalten hat, und 

3. für das Abweichen von der Pflicht zur getrennten Sammlung durch eine 
Darlegung der technischen Unmöglichkeit oder der wirtschaftlichen 
Unzumutbarkeit.  

 
Die Dokumentation ist auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen; 
die Vorlage hat auf Verlangen der zuständigen Behörde elektronisch zu 
erfolgen.  
 
 
§ 4 Vorbehandlung von gewerblichen Siedlungsabfällen 
(1) Entfallen die Pflichten nach § 3 Absatz 1 Satz 1 unter den Voraussetzungen 
des § 3 Absatz 2, sind Erzeuger und Besitzer der nicht getrennt gehaltenen 
Abfälle verpflichtet, diese unverzüglich einer Vorbehandlungsanlage 
zuzuführen. In diesen Gemischen dürfen 

http://www.risolva.de/
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1. Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und 
Forschung gemäß Kapitel 18 der Anlage der Abfallverzeichnis-
Verordnung nicht enthalten sein sowie 

2. Bioabfälle und Glas nur enthalten sein, soweit sie die Vorbehandlung 
nicht beeinträchtigen oder verhindern.  

 
(2) Erzeuger und Besitzer haben sich bei der erstmaligen Übergabe der 
Gemische von dem Betreiber der Vorbehandlungsanlage in Textform 
bestätigen zu lassen, dass die Anlage die Anforderungen nach § 6 Absatz 1 
und 3 erfüllt. Hierfür können sie sich insbesondere die Dokumentation nach § 
6 Absatz 4 Satz 1 sowie die Ergebnisse der letzten Fremdkontrolle nach § 11 
Absatz 1 vorlegen lassen. Beauftragt ein Erzeuger oder Besitzer einen Dritten 
mit der Beförderung der Gemische, so ist dieser verpflichtet, die Bestätigung 
einzuholen. Der Beförderer teilt dem Erzeuger oder Besitzer unverzüglich 
nach dem Erhalt der Bestätigung mit, ob die Anlage die Anforderungen nach 
§ 6 Absatz 1 und 3 erfüllt. 
 
(3) Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 entfällt, soweit die Behandlung der 
Gemische in einer Vorbehandlungsanlage technisch nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Die Behandlung ist dann wirtschaftlich nicht 
zumutbar, wenn die Kosten für die Behandlung der Gemische und die 
anschließende Verwertung der Abfälle außer Verhältnis zu den Kosten für 
eine Verwertung stehen, die keine Vorbehandlung erfordert. Die Pflicht nach 
Absatz 1 Satz 1 entfällt für Erzeuger ebenfalls, wenn die 
Getrenntsammlungsquote im vorangegangenen Kalenderjahr mindestens 90 
Masseprozent betragen hat. 
 
(4) Entfällt die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 3, so haben Erzeuger und Besitzer die Gemische von anderen 
Abfällen getrennt zu halten und unverzüglich vorrangig einer 
ordnungsgemäßen, schadlosen und hochwertigen sonstigen, insbesondere 
energetischen Verwertung zuzuführen. In diesen Gemischen dürfen 
 
1. Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und 

Forschung gemäß Kapitel 18 der Anlage der Abfallverzeichnis-
Verordnung nicht enthalten sein sowie 

2. Bioabfälle, Glas, Metalle und mineralische Abfälle nur enthalten sein, 
soweit sie die hochwertige sonstige, insbesondere energetische 
Verwertung nicht beeinträchtigen oder verhindern.  

 
(5) Erzeuger und Besitzer haben die Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 
oder, im Fall der Abweichung von dieser Pflicht, das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Absatz 3 und die Einhaltung der Pflicht nach Absatz 4 
zu dokumentieren. Die Dokumentation kann mit Ausnahme der 
Dokumentation der Getrenntsammlungsquote nach Absatz 3 Satz 3 
insbesondere durch Lagepläne oder Lichtbilder, Praxisbelege, wie Liefer- 
oder Wiegescheine, Entsorgungsverträge oder Nachweise desjenigen, der die 
zuzuführenden Abfälle übernimmt, erfolgen. Die Dokumentation ist auf 
Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen; die Vorlage hat auf 
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Verlangen der zuständigen Behörde elektronisch zu erfolgen. Zur 
Dokumentation der Getrenntsammlungsquote nach Absatz 3 Satz 3 hat der 
Erzeuger bis zum 31. März des Folgejahres einen durch einen zugelassenen 
Sachverständigen geprüften Nachweis zu erstellen. Der Nachweis ist der 
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen; die Vorlage hat auf 
Verlangen der zuständigen Behörde elektronisch zu erfolgen.  
 
 
§ 5 Gemeinsame Erfassung und Entsorgung von Kleinmengen 
Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen können diese 
gemeinsam mit den auf dem jeweiligen Grundstück anfallenden Abfällen aus 
privaten Haushaltungen in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern erfassen 
und im Rahmen der für die privaten Haushaltungen vorgesehenen 
Entsorgungswege einer Verwertung oder einer Beseitigung zuführen, wenn 
ihnen auf Grund der geringen Menge der angefallenen gewerblichen 
Siedlungsabfälle eine Erfüllung der Pflichten nach den §§ 3 und 4 
wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Für diesen Fall entfällt die Pflicht zur 
Benutzung von Abfallbehältern nach § 7 Absatz 2.  
 
 
§ 7 Überlassung von gewerblichen Siedlungsabfällen, die nicht verwertet 
werden 
(1) Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen, die nicht 
verwertet werden, haben diese dem zuständigen öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger nach Maßgabe des § 17 Absatz 1 Satz 2 des KrWG zu 
überlassen. 
 
(2) Erzeuger und Besitzer haben für die Überlassung Abfallbehälter des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers oder eines von ihm beauftragten 
Dritten in angemessenem Umfang nach den näheren Festlegungen des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, mindestens aber einen Behälter, 
zu nutzen. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit der öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger gewerbliche Siedlungsabfälle, die nicht verwertet werden, 
gemäß § 20 Absatz 2 des KrWG von der Entsorgung ausgeschlossen hat.  
 
 
§ 8 Getrennte Sammlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und 
Recycling von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen 
(1) Ungeachtet der für die in den Nummern 1 bis 3 genannten 
Abfallfraktionen geltenden Pflichten zur Getrenntsammlung nach § 14 Absatz 
1 des KrWG haben Erzeuger und Besitzer von Bau- und Abbruchabfällen die 
folgenden Abfallfraktionen jeweils getrennt zu sammeln, zu befördern und 
nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 des KrWG vorrangig der Vorbereitung zur 
Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen: 
1. Glas (Abfallschlüssel 17 02 02), 
2. Kunststoff (Abfallschlüssel 17 02 03), 
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3. Metalle, einschließlich Legierungen (Abfallschlüssel 17 04 01 bis 17 04 07 
und 17 04 11), 

4. Holz (Abfallschlüssel 17 02 01), 
5. Dämmmaterial (Abfallschlüssel 17 06 04), 
6. Bitumengemische (Abfallschlüssel 17 03 02), 
7. Baustoffe auf Gipsbasis (Abfallschlüssel 17 08 02), 
8. Beton (Abfallschlüssel 17 01 01), 
9. Ziegel (Abfallschlüssel 17 01 02) und 
10. Fliesen und Keramik (Abfallschlüssel 17 01 03).  
 
Erzeuger und Besitzer von Bau- und Abbruchabfällen können eine getrennte 
Sammlung weiterer Abfallfraktionen und eine weitergehende getrennte 
Sammlung innerhalb der in Satz 1 genannten Abfallfraktionen vornehmen. 
Das Vermischungsverbot für gefährliche Abfälle des § 9 Absatz 2 des KrWG 
auch in Verbindung mit § 15 Absatz 3 Satz 2 des KrWG bleibt unberührt. 
 
(2) Die Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 entfallen, soweit die getrennte 
Sammlung der jeweiligen Abfallfraktion technisch nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Technisch nicht möglich ist die getrennte 
Sammlung insbesondere dann, wenn für eine Aufstellung der Abfallbehälter 
für die getrennte Sammlung nicht genug Platz zur Verfügung steht. Die 
getrennte Sammlung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 8, 9 und 10 genannten 
mineralischen Abfälle ist insbesondere auch dann technisch nicht möglich, 
wenn sie aus rückbaustatischen oder rückbautechnischen Gründen 
ausscheidet. Die getrennte Sammlung ist dann wirtschaftlich nicht zumutbar, 
wenn die Kosten für die getrennte Sammlung, insbesondere auf Grund einer 
hohen Verschmutzung oder einer sehr geringen Menge der jeweiligen 
Abfallfraktion, außer Verhältnis zu den Kosten für eine gemischte Sammlung 
und eine anschließende Vorbehandlung oder Aufbereitung stehen. Kosten, 
die durch nicht durchgeführte aber technisch mögliche und wirtschaftlich 
zumutbare Maßnahmen des selektiven Abbruchs und Rückbaus hätten 
vermieden werden können, sind bei der Prüfung der wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit von den Kosten für die getrennte Sammlung abzuziehen. 
 
(3) Erzeuger und Besitzer haben die Erfüllung der Pflichten nach Absatz 1 
Satz 1 oder, im Fall der Abweichung von diesen Pflichten, das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Absatz 2 zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 
wie folgt vorzunehmen: 
1. für die getrennte Sammlung durch Lagepläne, Lichtbilder, Praxisbelege, 

wie Liefer- oder Wiegescheine oder ähnliche Dokumente, 
2. für die Zuführung der getrennt gesammelten Abfälle zur Vorbereitung 

zur Wiederverwendung oder zum Recycling durch eine Erklärung 
desjenigen, der die Abfälle übernimmt, wobei die Erklärung dessen 
Namen und Anschrift sowie die Masse und den beabsichtigten Verbleib 
des Abfalls zu enthalten hat, und 

3. für das Abweichen von der Pflicht zur getrennten Sammlung durch eine 
Darlegung der technischen Unmöglichkeit oder der wirtschaftlichen 
Unzumutbarkeit.  
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Die Dokumentation ist auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 
Die Pflichten nach den Sätzen 1 bis 3 gelten nicht für Bau- und 
Abbruchmaßnahmen, bei denen das Volumen der insgesamt anfallenden 
Abfälle 10 Kubikmeter nicht überschreitet. 
 
 
§ 9 Vorbehandlung und Aufbereitung von bestimmten Bau- und 
Abbruchabfällen 
(1) Entfallen die Pflichten nach § 8 Absatz 1 unter den Voraussetzungen des § 
8 Absatz 2 sind Erzeuger und Besitzer der nicht getrennt gehaltenen Abfälle 
verpflichtet, 
1. Gemische, die überwiegend Kunststoffe, Metalle, einschließlich 

Legierungen, oder Holz enthalten, unverzüglich einer 
Vorbehandlungsanlage zuzuführen und 

2. Gemische, die überwiegend Beton, Ziegel, Fliesen oder Keramik 
enthalten, unverzüglich einer Aufbereitungsanlage zuzuführen.  

 
In den Gemischen nach Satz 1 dürfen Glas, Dämmmaterial, Bitumengemische 
und Baustoffe auf Gipsbasis nur enthalten sein, soweit sie die Vorbehandlung 
oder Aufbereitung nicht beeinträchtigen oder verhindern. In den Gemischen 
nach Satz 1 Nummer 1 dürfen zudem Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik nur 
enthalten sein, soweit sie die Vorbehandlung nicht beeinträchtigen oder 
verhindern. 
 
(2) Erzeuger und Besitzer von Gemischen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
haben sich bei der erstmaligen Übergabe von dem Betreiber der 
Aufbereitungsanlage in Textform bestätigen zu lassen, dass in der 
Aufbereitungsanlage definierte Gesteinskörnungen hergestellt werden. 
Beauftragt ein Erzeuger oder Besitzer einen Beförderer mit der Anlieferung 
dieser Gemische, so ist dieser verpflichtet, die Bestätigung einzuholen. Der 
Beförderer teilt dem Erzeuger oder Besitzer unverzüglich nach dem Erhalt 
der Bestätigung mit, ob in der Anlage definierte Gesteinskörnungen 
hergestellt werden. Für Erzeuger und Besitzer von Gemischen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 gilt § 4 Absatz 2 entsprechend. 
 
(3) Erzeuger und Besitzer von gemischten Bau- und Abbruchabfällen 
(Abfallschlüssel 17 09 04) haben diese unverzüglich entweder einer 
Vorbehandlungs- oder einer Aufbereitungsanlage zuzuführen. Im Fall der 
Zuführung zu einer Vorbehandlungsanlage gilt § 4 Absatz 2 und im Fall der 
Zuführung zu einer Aufbereitungsanlage gilt Absatz 2 entsprechend. 
 
(4) Die Pflicht zur Zuführung nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 
entfällt, soweit die Behandlung der Gemische in einer Vorbehandlungs- oder 
Aufbereitungsanlage technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
zumutbar ist. Die Behandlung ist dann wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn 
die Kosten für die Behandlung der Gemische und die anschließende 
Verwertung außer Verhältnis zu den Kosten für eine Verwertung stehen, die 
keine Vorbehandlung oder Aufbereitung erfordert. 
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(5) Entfällt die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 4, so haben Erzeuger und Besitzer die 
Gemische von anderen Abfällen getrennt zu halten und unverzüglich 
vorrangig einer ordnungsgemäßen, schadlosen und hochwertigen sonstigen 
Verwertung zuzuführen. 
 
(6) Erzeuger und Besitzer haben die Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 
oder Absatz 3 Satz 1 oder, im Fall der Abweichung von dieser Pflicht, das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 4 und die Einhaltung der Pflicht 
nach Absatz 5 zu dokumentieren. Die Dokumentation kann insbesondere 
durch Lagepläne oder Lichtbilder, Praxisbelege, wie Liefer- oder 
Wiegescheine, Entsorgungsverträge oder Nachweise desjenigen, der die 
zuzuführenden Abfälle übernimmt, erfolgen. Die Dokumentation ist auf 
Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. Die Pflichten nach den 
Sätzen 1 bis 3 gelten nicht für Bau- und Abbruchmaßnahmen, bei denen das 
Volumen der insgesamt anfallenden Abfälle 10 Kubikmeter nicht 
überschreitet. 
 
 

  Neu: MaStRV »Marktstammdatenregisterverordnung« vom 10.4.2017 

§ 1 Anwendungsbereich 
Diese Verordnung dient der Ausgestaltung des Marktstammdatenregisters 
nach § 111e des Energiewirtschaftsgesetzes. 
 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinn dieser Verordnung ist 
1. Bestandseinheit: jede Einheit, die vor dem 1. Juli 2017 in Betrieb 

genommen worden ist, 
2. Betreiber: wer unabhängig vom Eigentum eine Einheit oder eine EEG- 

oder KWK-Anlage für die Erzeugung von Strom nutzt, 
3. EEG-Anlage: jede Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 

Energien, die nach der für sie maßgeblichen Fassung des EEG eine 
Anlage ist, 

4. Einheit: jede ortsfeste 
a. Gaserzeugungseinheit, 
b. Gasspeichereinheit, 
c. Gasverbrauchseinheit, 
d. Stromerzeugungseinheit, 
e. Stromspeichereinheit, 
f. Stromverbrauchseinheit, 

5. Gaserzeugungseinheit: jede technische Einrichtung zur Erzeugung von 
Gas, 

6. Gasspeichereinheit: jede technische Einrichtung zur Speicherung von 
Gas, 

7. Gasverbrauchseinheit: jede technische Einrichtung zum Verbrauch von 
Gas, 

  Übernehmen Sie - falls Sie davon 
betroffen sind - die nebenstehenden 
Paragrafen in Ihr Rechtsverzeichnis. 

Begriffsbestimmungen gehören zwar 
nicht in ein Rechtsverzeichnis. Sie 
sind in diesem Fall aber notwendig, 
damit Sie Ihre Rolle »in dem Spiel« 
identifizieren können. 

http://www.risolva.de/
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8. KWK-Anlage: jede ortsfeste technische Anlage, in der gleichzeitig Strom 
und Nutzwärme erzeugt werden, 

9. Marktakteur: jede natürliche oder juristische Person, die am 
Energiemarkt teilnimmt, 

10. Projekt: jede Einheit in der Entwurfsphase, deren Errichtung geplant ist, 
11. Stromerzeugungseinheit: jede technische Einrichtung, die unabhängig 

vom eingesetzten Energieträger direkt Strom erzeugt; bei einer 
Solaranlage ist jedes Modul eine eigenständige Stromerzeugungseinheit, 

12. Stromlieferant: jede natürliche oder juristische Person, die Strom an 
andere liefert, 

13. Stromspeichereinheit: jede technische Einrichtung, die elektrische 
Energie 
a. zur Zwischenspeicherung von elektrischer Energie in einem 

elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen 
Stromspeicher verbraucht und 

b. durch eine unmittelbar mit ihr verbundene Stromerzeugungseinheit 
zeitlich versetzt erzeugt, 

14. Stromverbrauchseinheit: jede technische Einrichtung, die Strom 
verbraucht 

[…] 
 
 
§ 3 Registrierung von Marktakteuren 
(1) Folgende Marktakteure müssen sich nach Absatz 2 im 
Marktstammdatenregister registrieren: 
1. Betreiber von Einheiten, sofern für die Einheit nach § 5 Absatz 1, 3 oder 4 

Satz 1 oder § 12 Absatz 2 eine Pflicht zur Registrierung besteht oder 
sofern er Daten zu Einheiten nach § 12 Absatz 1 bestätigen muss, 

2. Betreiber von organisierten Marktplätzen nach Artikel 2 Nummer 4 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1348/2014 der Kommission vom 17. 
Dezember 2014 über die Datenmeldung gemäß Artikel 8 Absatz 2 und 6 
der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarkts […], soweit sie Produkte für das deutsche 
Marktgebiet handeln, 

3. Bilanzkreisverantwortliche, 
4. Messstellenbetreiber, 
5. Netzbetreiber einschließlich der Betreiber von geschlossenen 

Verteilernetzen, 
6. Personen, die nach Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die 
Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts […] bei der 
Bundesnetzagentur registriert werden, 

7. Personen, die Projekte eintragen, 
8. Stromlieferanten und 
9. Transportkunden. 
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(2) Marktakteure, die nach Absatz 1 zur Registrierung verpflichtet sind, 
müssen sich innerhalb eines Monats nach dem erstmaligen Tätigwerden 
registrieren. 
 
(3) Marktakteure, die nicht zur Registrierung verpflichtet sind, und andere 
Personen können sich im Marktstammdatenregister freiwillig registrieren. 
 
 
§ 5 Registrierung von Einheiten und von EEG- und KWK-Anlagen 
(1) Betreiber müssen ihre Einheiten, ihre EEG- und KWK-Anlagen bei deren 
Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister registrieren. 
 
(2) Die Pflicht zur Registrierung nach den Absätzen 1, 3 und 4 Satz 1 entfällt 
1. bei Gas- und Stromerzeugungseinheiten, bei Gas- und 

Stromspeichereinheiten und bei EEG- und KWK-Anlagen, wenn 
a. die Einheit oder die EEG- oder KWK-Anlage nicht unmittelbar oder 

nicht mittelbar an ein Netz angeschlossen ist oder werden kann oder 
b. im Fall einer Stromerzeugungseinheit, einer Stromspeichereinheit 

oder einer EEG- oder KWK-Anlage der in der Einheit oder Anlage 
erzeugte Strom auch nicht mittels kaufmännisch-bilanzieller 
Weitergabe in ein Netz angeboten wird oder werden kann, 

2. bei Stromverbrauchseinheiten, die nicht an das Hoch- oder 
Höchstspannungsnetz angeschlossen sind, 

3. bei Gasverbrauchseinheiten, die nicht an das Fernleitungsnetz 
angeschlossen sind […] 

 
(3) Betreiber müssen vorläufige und endgültige Stilllegungen ihrer Einheiten 
registrieren. 
 
(4) Projekte müssen nur dann im Marktstammdatenregister registriert 
werden, wenn 
1. die Errichtung oder der Betrieb der geplanten Gas- oder 

Stromerzeugungseinheit oder Gas- oder Stromspeichereinheit einer 
Zulassung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz oder nach dem 
Windenergie-auf-See-Gesetz bedarf, 

2. die geplante Einheit zu einer Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie mit einer installierten Leistung von mehr als 
750 Kilowatt gehört, oder 

3. die geplante Einheit zu einer Biomasseanlage mit einer installierten 
Leistung von mehr als 150 Kilowatt gehört. 

 
Jedes registrierungspflichtige Projekt muss zusammen mit der erteilten 
Zulassung registriert werden. Sind für den Betrieb einer Biomasseanlage 
mehrere Zulassungen erforderlich, so muss nur die Zulassung für die 
Errichtung und den Betrieb der Einheit registriert werden. Projekte, die nicht 
registrierungspflichtig sind, können freiwillig registriert werden. 
 
(5) Die Registrierungen nach den Absätzen 1, 3 und 4 Satz 1 müssen innerhalb 
eines Monats nach dem Eintreten des jeweiligen Ereignisses erfolgen. Für 
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Registrierungen nach Absatz 4 Satz 1 ist das Ereignis die Erteilung der 
Zulassung. 
 
(6) EEG-Anlagen und KWK-Anlagen, die außerhalb des Bundesgebiets 
errichtet werden, stehen EEG-Anlagen und KWK-Anlagen im Sinn dieser 
Verordnung gleich, soweit die Meldepflicht in einer Rechtsverordnung nach § 
88a des EEG oder nach § 33a Absatz 2 des KWKG und in einer darauf 
geschlossenen völkerrechtlichen Vereinbarung so bestimmt worden ist. 
 
 
§ 6 Erforderliche Daten zur Registrierung 
Bei jeder Registrierung müssen die Daten eingetragen werden, die nach der 
Anlage zu dieser Verordnung erforderlich sind. 
 
 
§ 7 Registrierung von Änderungen 
(1) Änderungen, die die im Marktstammdatenregister eingetragenen Daten 
betreffen, muss der Verantwortliche innerhalb eines Monats nach ihrem 
Eintritt im Marktstammdatenregister registrieren. 
 
(2) Sofern die installierte Leistung einer Gas- oder Stromerzeugungseinheit 
oder einer Gas- oder Stromspeichereinheit geändert werden soll und hierfür 
eine Zulassung nach dem BImSchG oder nach dem Windenergie-auf-See-
Gesetz erforderlich ist, ist der Betreiber der Einheit verpflichtet, die 
Zulassung der Änderung der installierten Leistung zu registrieren. Die 
Registrierung muss innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe der 
Zulassung erfolgen. 
 
 
§ 8 Registrierungsverfahren 
(1) Für die Registrierungen muss die elektronische Plattform genutzt werden, 
die die Bundesnetzagentur im Internet bereitstellt. Sofern der Marktakteur 
eine natürliche Person ist, darf er dem Marktstammdatenregister Daten und 
andere Informationen auch schriftlich übermitteln; hierzu sind Formulare zu 
verwenden, die die Bundesnetzagentur auf Anforderung bereitstellt. 
 
(2) Die Bundesnetzagentur weist jeder registrierten Person, jeder 
registrierten Zulassung, jedem registrierten Projekt, jeder registrierten 
Einheit und jeder registrierten EEG- oder KWK-Anlage eine eindeutige 
Nummer zu, sobald die für die jeweilige Registrierung nach der Anlage zu 
dieser Verordnung erforderlichen Daten eingetragen wurden. 
 
(3) Registrierungen haben keine feststellende Wirkung im Hinblick auf das 
Vorliegen von Tatsachen. Insbesondere haben Registrierungen keine 
feststellende Wirkung im Hinblick auf das Vorliegen von Tatsachen, die für 
die Inanspruchnahme einer finanziellen Förderung nach dem EEG oder dem 
KWKG maßgeblich sind. 
 

Die Anlage ist hier nicht dargestellt. 
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(4) Die Bundesnetzagentur bestätigt den Betreibern die Registrierung einer 
Einheit auf Anforderung schriftlich, sofern die Einheit als in Betrieb 
genommen registriert wurde. 
[…] 
 
 
§ 11 Übernahme von Bestandsdaten 
Die Bundesnetzagentur übernimmt vorhandene Daten zu Bestandseinheiten 
(Bestandsdaten) in das Marktstammdatenregister. Sie kann dabei auch 
Daten in das Register übernehmen, die ihr vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung […]  übermittelt worden sind […]. 
 
 
§ 12 Überprüfung und Ergänzung übernommener Bestandsdaten 
(1) Betreiber von Bestandseinheiten müssen die Daten zu den von ihnen 
betriebenen Bestandseinheiten, die in das Marktstammdatenregister 
übernommen worden sind, überprüfen, erforderlichenfalls aktualisieren oder 
nach der Anlage zu dieser Verordnung ergänzen und bestätigen. Mit der 
Bestätigung übernehmen die Marktakteure die Verantwortung für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der gespeicherten Daten. 
 
(2) Ergibt die Prüfung der Daten nach Absatz 1, dass Bestandseinheiten eines 
Betreibers nicht im Marktstammdatenregister gespeichert sind, so ist der 
Betreiber verpflichtet, die Bestandseinheiten nach Maßgabe des § 5 in 
Verbindung mit der Anlage zu dieser Verordnung zu registrieren. 
 
(3) Betreiber müssen ihren Pflichten nach Absatz 1 und Absatz 2 bis zum 30. 
Juni 2019 nachkommen. 
 
 
§ 15 Öffentliche Zugänglichkeit der Daten 
(1) Die im Marktstammdatenregister gespeicherten Daten sind öffentlich 
zugänglich. Hiervon ausgenommen sind 
1. personenbezogene Daten, 
2. Daten, die nach der Anlage zu dieser Verordnung als vertraulich 

eingestuft sind. […] 
 
 
§ 18 Zusätzliche Meldepflichten 
(1) Betreiber von EEG-Anlagen, für die erstmals die Flexibilitätsprämie nach § 
50b des EEG in Anspruch genommen werden soll, müssen die geplante 
Inanspruchnahme im Marktstammdatenregister eintragen. Die Eintragung 
darf frühestens drei Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der 
Flexibilitätsprämie erfolgen. Diese Frist ist abweichend von § 7 Absatz 1 auch 
anzuwenden auf die Registrierung einer Erhöhung der installierten Leistung 
der Anlage, wenn die Leistung zur Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie 
erhöht wird. 
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(2) Betreiber von EEG-Anlagen, in denen erstmals ausschließlich Biomethan 
zur Stromerzeugung eingesetzt wird, um eine Förderung nach den 
Bestimmungen des EEG in der Fassung, die für die Anlage nach § 100 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 4 oder Nummer 10 und Absatz 3 Satz 2 des EEG 
maßgeblich ist, in Anspruch zu nehmen, müssen die Umstellung als EEG-
Anlage innerhalb eines Monats nach der Umstellung im 
Marktstammdatenregister eintragen. 
 
(3) Wird eine EEG-Anlage, die ausschließlich mit Biomethan betrieben wurde, 
endgültig stillgelegt, so muss der Anlagenbetreiber bei der Registrierung der 
Stilllegung erklären, ob er der Nutzung der frei gewordenen Kapazität im 
Sinn des § 100 Absatz 3 des EEG widerspricht. 
 
(4) Ein Betreiber, der die frei gewordene Kapazität einer stillgelegten Anlage, 
die ausschließlich mit Biomethan betrieben wurde, nutzen möchte, muss 
1. dies dem Netzbetreiber mitteilen, an dessen Netz er eine Anlage 

anschließen möchte, und 
2. die Anlage, der die Kapazität zugewiesen werden soll, zumindest als 

Projekt registrieren. 
 
Der Netzbetreiber muss der Bundesnetzagentur die Nutzung der Kapazität 
unverzüglich mitteilen. 
 
(5) Betreiber von Solaranlagen müssen bei der Registrierung ihrer Anlage bei 
deren Inbetriebnahme nach § 5 Absatz 1 angeben, ob sie für den in der Anlage 
erzeugten Strom Zahlungen des Netzbetreibers nach § 19 des EEG in 
Anspruch nehmen wollen. § 7 Absatz 1 ist für diese Angabe nicht 
anzuwenden. 
 
 
§ 23 Fälligkeit von Ansprüchen auf Zahlungen nach dem EEG und dem 
KWKG 
Ansprüche auf Zahlungen von Marktprämien, Einspeisevergütungen und 
Flexibilitätsprämien nach dem EEG sowie Ansprüche auf Zuschlagzahlungen 
und sonstige finanzielle Förderungen nach dem KWKG werden erst fällig, 
wenn die Betreiber die Einheiten registriert haben oder, bei KWK-Anlagen, 
die Wiederaufnahme des Betriebs nach ihrer Modernisierung registriert 
haben. Satz 1 ist entsprechend für Abschlagszahlungen auf diese Zahlungen 
anzuwenden. § 52 des EEG und § 1 3a des KWKG bleiben unberührt. 
 
 
§ 25 Übergangsbestimmungen 
(1) Das Recht auf Verweigerung der Datenübermittlung nach § 16 Absatz 6 
darf erst ab dem 1. Juli 2019 geltend gemacht werden. 
 
(2) Registrierungen von Marktakteuren und Einheiten, die bis zum 1. Januar 
2018 vorgenommen werden, gelten abweichend von § 3 Absatz 1 und 2 und 
von § 5 Absatz1und5alsrechtzeitig.Hiervonausgenommen sind die 
Registrierungen von Netzbetreibern sowie von EEG-Anlagen und deren 
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Betreibern, die bereits nach den §§ 3 und 4 der AnlRegV in der am 30. Juni 
2017 geltenden Fassung vorgenommen werden mussten. 
 
(3) Abweichend von § 13 Absatz 2 und § 14 Absatz 2 betragen die Fristen für 
die Übermittlungen der Prüfergebnisse und die Eintragungen der Daten zu 
den Lokationen für Aufforderungen bis zum 31. Januar 2019 sechs Monate. 
Hiervon ausgenommen sind Prüfungen, die bereits nach § 9 der AnlRegV […] 
vorgenommen werden mussten, mit Ausnahme der Prüfungen der Daten von 
Solaranlagen. Die  Registrierungspflicht für Projekte nach § 5 Absatz 4 Satz 1 
besteht nicht, wenn die Zulassungen vor dem 1. Juli 2017 erteilt worden sind, 
soweit sich eine Registrierungspflicht nicht aus anderen Vorschriften ergibt. 
 
(4) Netzbetreiber müssen Betreiber von EEG-Anlagen, die an ihr Netz 
angeschlossen und vor dem 1. Juli 2017 in Betrieb genommen worden sind, 
schriftlich darüber informieren, dass Betreiber von EEG-Anlagen sich im 
Marktstammdatenregister registrieren müssen und die Daten für ihre 
Bestandseinheiten bestätigen und erforderlichenfalls korrigieren und 
ergänzen müssen; dabei ist auf die Rechtsfolgen nach Absatz 6 hinzuweisen. 
Die Informationen und Hinweise sind sowohl mit der Endabrechnung der 
finanziellen Förderung nach der Fassung des EEG, die für die jeweilige Anlage 
gilt, für das Kalenderjahr 2017 zu übermitteln als auch in der 
Jahresendabrechnung für das Kalenderjahr 2018. Sie sollen mittels von der 
Bundesnetzagentur bereitgestellten Vorlagen erfolgen. 
 
(5) Netzbetreiber müssen Betreiber von KWK-Anlagen, die an ihr Netz 
angeschlossen sind, eine Zahlung nach dem KWKG erhalten und vor dem 1. 
Juli 2017 in Betrieb genommen worden sind, darüber informieren, dass 
Betreiber von KWK-Anlagen sich im Marktstammdatenregister registrieren 
und die Daten für ihre Bestandseinheiten bestätigen und erforderlichenfalls 
korrigieren und ergänzen müssen; dabei ist auf die Rechtsfolgen nach Absatz 
6 hinzuweisen. Die Informationen und Hinweise sind mit der ersten 
Abrechnung der Jahre 2018 und 2019 zu übermitteln. Sie sollen mittels von 
der Bundesnetzagentur bereitgestellten Vorlagen erfolgen. 
 
(6) Sofern Betreiber von Bestandseinheiten bis zum 30. Juni 2019 nicht die 
Bestandsdaten nach § 12 Absatz 1 bestätigt und erforderlichenfalls ergänzt 
haben, werden folgende Ansprüche ab diesem Zeitpunkt solange nicht fällig, 
bis eine Registrierung der Einheiten nach § 12 Absatz 2 erfolgt ist: 
1. Ansprüche auf Zahlungen von Marktprämien, Einspeisevergütungen, 

Flexibilitätsprämien nach dem EEG und Abschlagszahlungen auf diese 
Zahlungen oder 

2. Ansprüche auf Zuschlagszahlungen und sonstige finanzielle Förderungen 
nach dem KWKG. 

 
(7) § 23 ist ab dem 1. Januar 2018 auf Ansprüche von Einheiten und Anlagen 
mit einer Inbetriebnahme ab dem 1. Juli 2017 anzuwenden. 
 
(8) Die Pflicht zur Meldung von EEG-Anlagen nach § 5 Absatz 1 und deren 
Betreibern nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 besteht nicht, bevor die 
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Bundesnetzagentur den Zeitpunkt nach § 6 Absatz 2 Satz 3 des EEG im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht hat. 
 
 

  Änderung: GbV »Gefahrgutbeauftragtenverordnung« vom 17.3.2017, veröffentlich am 30.3.2017 

§ 2 Befreiungen 
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für Unternehmen, 
1. denen ausschließlich Pflichten als Fahrzeugführer, Schiffsführer, 

Empfänger, Reisender, Hersteller und Rekonditionierer von 
Verpackungen und als Stelle für Inspektionen und Prüfungen von 
Großpackmitteln (IBC) zugewiesen sind, 

2. denen ausschließlich Pflichten als Auftraggeber des Absenders 
zugewiesen sind und die an der Beförderung gefährlicher Güter von nicht 
mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr beteiligt sind, ausgenommen 
radioaktive Stoffe der Klasse 7 und gefährliche Güter der 
Beförderungskategorie 0 nach Absatz 1.1.3.6.3 ADR, 

3. denen ausschließlich Pflichten als Entlader zugewiesen sind und die an 
der Beförderung gefährlicher Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto 
je Kalenderjahr beteiligt sind, 

4. deren Tätigkeit sich auf die Beförderung gefährlicher Güter erstreckt, die 
von den Vorschriften des ADR/RID/ADN/IMDG-Code freigestellt sind, 

5. deren Tätigkeit sich auf die Beförderung gefährlicher Güter im Straßen-, 
Eisenbahn-, Binnenschiffs- oder Seeverkehr erstreckt, deren Mengen die 
in Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR festgelegten höchstzulässigen Mengen 
nicht überschreiten, 

6. deren Tätigkeit sich auf die Beförderung gefährlicher Güter erstreckt, die 
nach den Bedingungen des Kapitels 3.4 und 3.5 ADR/RID/ADN/IMDG-
Code freigestellt sind, und 

7. die gefährliche Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr 
für den Eigenbedarf in Erfüllung betrieblicher Aufgaben befördern, 
wobei dies bei radioaktiven Stoffen nur für solche der UN-Nummern 
2908 bis 2911 gilt. 

 
(2) Die Befreiungstatbestände nach Absatz 1 können auch nebeneinander in 
Anspruch genommen werden. 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Pflichten des Gefahrgutbeauftragten 
[...] 

Übernehmen Sie die nebenstehenden 
Passagen in Ihr Rechtsverzeichnis. An 
allen anderen Paragrafen mit Pflich-
ten haben sich keine Änderungen er-
geben. 

 

  Im § 2 hat sich materiell nichts 
geändert. Es wurde lediglich die Rei-
henfolge der Nummerierung geän-
dert und die Übersichtlichkeit erhöht. 

Zur Info: 
In § 6 wurde die Option eingefügt, die 
Prüfung zum Gefahrgutbeauftragten 
ganz oder teilweise elektronisch 
durchzuführen. 

Absätze 1-4 und 6 unverändert. 
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(5) Der Gefahrgutbeauftragte hat für den Unternehmer einen Jahresbericht 
über die Tätigkeiten des Unternehmens in Bezug auf die 
Gefahrgutbeförderung innerhalb eines halben Jahres nach Ablauf des 
Geschäftsjahres mit den Angaben nach Satz 2 zu erstellen. […]  
Der Jahresbericht muss keine Angaben über die Beförderung gefährlicher Güter 
im Luftverkehr enthalten. Die anzugebende Gesamtmenge der gefährlichen 
Güter schließt auch die empfangenen gefährlichen Güter ein. 
[…]  
 
 

  Änderung: HGB »Handelsgesetzbuch« vom 11.4.2017 

§ 289 b Pflicht zur nichtfinanziellen Erklärung; Befreiungen 
(1) Eine Kapitalgesellschaft hat ihren Lagebericht um eine nichtfinanzielle 
Erklärung zu erweitern, wenn sie die folgenden Merkmale erfüllt: 
1. die Kapitalgesellschaft erfüllt die Voraussetzungen des § 267 Absatz 3 

Satz1, 

2. die Kapitalgesellschaft ist kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264 d 

und 

3. die Kapitalgesellschaft hat im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Arbeit-

nehmer beschäftigt. 

 
§267 Absatz 4 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Wenn die nichtfinanzielle 
Erklärung einen besonderen Abschnitt des Lageberichts bildet, darf die 
Kapitalgesellschaft auf die an anderer Stelle im Lagebericht enthaltenen 
nichtfinanziellen Angaben verweisen. 
 
(2) Eine Kapitalgesellschaft im Sinne des Absatzes 1 ist unbeschadet anderer 
Befreiungsvorschriften von der Pflicht zur Erweiterung des Lageberichts um 
eine nichtfinanzielle Erklärung befreit, wenn 
1. die Kapitalgesellschaft in den Konzernlagebericht eines Mutterunterneh-

mens einbezogen ist und 

2. der Konzernlagebericht nach Nummer 1 nach Maßgabe des nationalen 

Rechts eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

im Einklang mit der Richtlinie 2013/34/EU aufgestellt wird und eine nicht-

finanzielle Konzernerklärung enthält. 

 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Mutterunternehmen im Sinne von Satz 1 
einen gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht [...] erstellt und 
öffentlich zugänglich macht. Ist eine Kapitalgesellschaft […] von der Pflicht 
zur Erstellung einer nichtfinanziellen Erklärung befreit, hat sie dies in ihrem 
Lagebericht mit einer Erläuterung anzugeben, welches Mutterunternehmen 
den Konzernlagebericht oder den gesonderten nichtfinanziellen 
Konzernbericht öffentlich zugänglich macht und wo der Bericht in deutscher 
oder englischer Sprache offengelegt oder veröffentlicht ist. 
 

 
 
 
 
Kursiv gedruckte Passage wurde an-
gefügt. Beachten Sie dies bei der Er-
stellung des Berichts. 

  Die nebenstehenden Paragrafen 
beziehen sich allein auf die nicht-
finanzielle Erklärung.  

Hier dargestellt sind sowohl die ent-
sprechenden Anforderungen an Kapi-
telgesellschaften also auch die an 
Mutterkonzerne. 

Übernehmen Sie die Paragrafen, die 
für Sie zutreffend sind und kommen 
Sie den Anforderungen nach. 

http://www.risolva.de/
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(3) Eine Kapitalgesellschaft im Sinne des Absatzes 1 ist auch dann von der 
Pflicht zur Erweiterung des Lageberichts um eine nichtfinanzielle Erklärung 
befreit, wenn die Kapitalgesellschaft für dasselbe Geschäftsjahr einen 
gesonderten nichtfinanziellen Bericht außerhalb des Lageberichts erstellt 
und folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. der gesonderte nichtfinanzielle Bericht erfüllt zumindest die inhaltlichen 

Vorgaben nach § 289c und 

2. die Kapitalgesellschaft macht den gesonderten nichtfinanziellen Bericht 

öffentlich zugänglich durch 

a. Offenlegung zusammen mit dem Lagebericht nach § 325 oder 

b. Veröffentlichung auf der Internetseite der Kapitalgesellschaft spä-

testens vier Monate nach dem Abschlussstichtag und mindestens für 

zehn Jahre, sofern der Lagebericht auf diese Veröffentlichung unter 

Angabe der Internetseite Bezug nimmt. 

 
Absatz 1 Satz 3 und die §§ 289d und 289e sind auf den gesonderten 
nichtfinanziellen Bericht entsprechend anzuwenden. 
 
 
§289 c Inhalt der nichtfinanziellen Erklärung 
(1) In der nichtfinanziellen Erklärung im Sinne des § 289b ist das 
Geschäftsmodell der Kapitalgesellschaft kurz zu beschreiben. 
 
(2) Die nichtfinanzielle Erklärung bezieht sich darüber hinaus zumindest auf 
folgende Aspekte: 
1. Umweltbelange, wobei sich die Angaben beispielsweise auf Treibhaus-

gasemissionen, den Wasserverbrauch, die Luftverschmutzung, die Nut-

zung von erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energien oder den 

Schutz der biologischen Vielfalt beziehen können, 

2. Arbeitnehmerbelange, wobei sich die Angaben beispielsweise auf die 

Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung 

ergriffen wurden, die Arbeitsbedingungen, die Umsetzung der grundle-

genden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation, die 

Achtung der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, infor-

miert und konsultiert zu werden, den sozialen Dialog, die Achtung der 

Rechte der Gewerkschaften, den Gesundheitsschutz oder die Sicherheit 

am Arbeitsplatz beziehen können, 

3. Sozialbelange, wobei sich die Angaben beispielsweise auf den Dialog auf 

kommunaler oder regionaler Ebene oder auf die zur Sicherstellung des 

Schutzes und der Entwicklung lokaler Gemeinschaften ergriffenen Maß-

nahmen beziehen können, 

4. die Achtung der Menschenrechte, wobei sich die Angaben beispielsweise 

auf die Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen beziehen können, 

und 

Derartige Inhalte sind keine eigen-
ständigen Anforderungen sondern 
gestalten »nur« die Anforderungen 
aus. Deshalb sind sie üblicherweise 
auch nicht im Rechtsverzeichnis ent-
halten.  

Entscheiden Sie selbst, ob Sie die In-
halte in Ihr Rechtsverzeichnis über-
nehmen möchten. 

http://www.risolva.de/


Infobrief  
April 2017 

 

 

© Risolva GmbH, Carl-Zeiss-Straße 18, 72555 Metzingen, www.risolva.de Seite 26 von 54 
Stand: Veröffentlichungen, die bis 24. April 2017  online verfügbar waren. 

5. die Bekämpfung von Korruption und Bestechung, wobei sich die Anga-

ben beispielsweise auf die bestehenden Instrumente zur Bekämpfung 

von Korruption und Bestechung beziehen können. 

 
(3) Zu den in Absatz 2 genannten Aspekten sind in der nichtfinanziellen 
Erklärung jeweils diejenigen Angaben zu machen, die für das Verständnis des 
Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage der 
Kapitalgesellschaft sowie der Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die in Absatz 
2 genannten Aspekte erforderlich sind, einschließlich 
1. einer Beschreibung der von der Kapitalgesellschaft verfolgten Konzepte, 

einschließlich der von der Kapitalgesellschaft angewandten Due-Dili-

gence-Prozesse, 

2. der Ergebnisse der Konzepte nach Nummer 1, 

3. der wesentlichen Risiken, die mit der eigenen Geschäftstätigkeit der Ka-

pitalgesellschaft verknüpft sind und die sehr wahrscheinlich schwerwie-

gende negative Auswirkungen auf die in Absatz 2 genannten Aspekte 

haben oder haben werden, sowie die Handhabung dieser Risiken durch 

die Kapitalgesellschaft, 

4. der wesentlichen Risiken, die mit den Geschäftsbeziehungen der Kapital-

gesellschaft, ihren Produkten und Dienstleistungen verknüpft sind und 

die sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative Auswirkungen auf die 

in Absatz 2 genannten Aspekte haben oder haben werden, soweit die 

Angaben von Bedeutung sind und die Berichterstattung über diese Risi-

ken verhältnismäßig ist, sowie die Handhabung dieser Risiken durch die 

Kapitalgesellschaft, 

5. der bedeutsamsten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für die 

Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft von Bedeutung sind, 

6. soweit es für das Verständnis erforderlich ist, Hinweisen auf im Jahresab-

schluss ausgewiesene Beträge und zusätzliche Erläuterungen dazu. 

 
(4) Wenn die Kapitalgesellschaft in Bezug auf einen oder mehrere der in 
Absatz 2 genannten Aspekte kein Konzept verfolgt, hat sie dies anstelle der 
auf den jeweiligen Aspekt bezogenen Angaben nach Absatz 3 Nummer 1 und 
2 in der nichtfinanziellen Erklärung klar und begründet zu erläutern. 
 
 
§ 289 d Nutzung von Rahmenwerken 
Die Kapitalgesellschaft kann für die Erstellung der nichtfinanziellen Erklärung 
nationale, europäische oder internationale Rahmenwerke nutzen. In der 
Erklärung ist anzugeben, ob die Kapitalgesellschaft für die Erstellung der 
nichtfinanziellen Erklärung ein Rahmenwerk genutzt hat und, wenn dies der 
Fall ist, welches Rahmenwerk genutzt wurde, sowie andernfalls, warum kein 
Rahmenwerk genutzt wurde. 
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§289 e Weglassen nachteiliger Angaben 
(1) Die Kapitalgesellschaft muss in die nichtfinanzielle Erklärung 
ausnahmsweise keine Angaben zu künftigen Entwicklungen oder Belangen, 
über die Verhandlungen geführt werden, aufnehmen, wenn 
1. die Angaben nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Mitglie-

der des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft geeignet 

sind, der Kapitalgesellschaft einen erheblichen Nachteil zuzufügen, und 

2. das Weglassen der Angaben ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes und ausgewogenes Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Ge-

schäftsergebnisses, der Lage der Kapitalgesellschaft und der Auswirkun-

gen ihrer Tätigkeit nicht verhindert. 

 
(2) Macht eine Kapitalgesellschaft von Absatz 1 Gebrauch und entfallen die 
Gründe für die Nichtaufnahme der Angaben nach der Veröffentlichung der 
nichtfinanziellen Erklärung, sind die Angaben in die darauf folgende 
nichtfinanzielle Erklärung aufzunehmen 
 
 
§ 315 b Pflicht zur nichtfinanziellen Konzernerklärung; Befreiungen 
(1) Eine Kapitalgesellschaft, die Mutterunternehmen (§ 290) ist, hat ihren 
Konzernlagebericht um eine nichtfinanzielle Konzernerklärung zu erweitern, 
wenn die folgenden Merkmale erfüllt sind: 
1. die Kapitalgesellschaft ist kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d, 

2. für die in den Konzernabschluss einzubeziehenden Unternehmen gilt: 

a. sie erfüllen die in § 293 Absatz1 Satz1 Nummer 1 oder 2 geregelten 

Voraussetzungen für eine größenabhängige Befreiung nicht und 

b. bei ihnen sind insgesamt im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Arbeit-

nehmer beschäftigt.  

 
§267 Absatz4 bis 5 sowie § 298 Absatz 2 sind entsprechend anzuwenden. 
Wenn die nichtfinanzielle Konzernerklärung einen besonderen Abschnitt des 
Konzernlageberichts bildet, darf die Kapitalgesellschaft auf die an anderer 
Stelle im Konzernlagebericht enthaltenen nichtfinanziellen Angaben 
verweisen. 
 
(2) Ein Mutterunternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist unbeschadet anderer 
Befreiungsvorschriften von der Pflicht zur Erweiterung des 
Konzernlageberichts um eine nichtfinanzielle Konzernerklärung befreit, wenn 
1. das Mutterunternehmen zugleich ein Tochterunternehmen ist, das in den 

Konzernlagebericht eines anderen Mutterunternehmens einbezogen ist, 

und 

2. der Konzernlagebericht nach Nummer 1 nach Maßgabe des nationalen 

Rechts eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

im Einklang mit der Richtlinie 2013/34/EU aufgestellt wird und eine nicht-

finanzielle Konzernerklärung enthält. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das 

andere Mutterunternehmen im Sinne des Satzes 1 einen gesonderten 

http://www.risolva.de/


Infobrief  
April 2017 

 

 

© Risolva GmbH, Carl-Zeiss-Straße 18, 72555 Metzingen, www.risolva.de Seite 28 von 54 
Stand: Veröffentlichungen, die bis 24. April 2017  online verfügbar waren. 

nichtfinanziellen Konzernbericht nach Absatz 3 oder nach Maßgabe des 

nationalen Rechts eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder ei-

nes anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum im Einklang mit der Richtlinie 2013/34/EU erstellt und 

öffentlich zugänglich macht. Ist ein Mutterunternehmen nach Satz 1 oder 

2 von der Pflicht zur Erstellung einer nichtfinanziellen Konzernerklärung 

befreit, hat es dies in seinem Konzernlagebericht mit der Erläuterung 

anzugeben, welches andere Mutterunternehmen den Konzernlagebe-

richt oder den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht öffentlich 

zugänglich macht und wo der Bericht in deutscher oder englischer Spra-

che offengelegt oder veröffentlicht ist. 

 
(3) Ein Mutterunternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist auch dann von der 
Pflicht zur Erweiterung des Konzernlageberichts um eine nichtfinanzielle 
Konzernerklärung befreit, wenn das Mutterunternehmen für dasselbe 
Geschäftsjahr einen gesonderten nichtfinanziell 
en Konzernbericht außerhalb des Konzernlageberichts erstellt und folgende 
Voraussetzungen erfüllt: 
1. der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht erfüllt zumindest die in-

haltlichen Vorgaben nach § 315c in Verbindung mit § 289c und 

2. das Mutterunternehmen macht den gesonderten nichtfinanziellen Kon-

zernbericht öffentlich zugänglich durch  

a. Offenlegung zusammen mit dem Konzernlagebericht nach § 325 

oder 

b. Veröffentlichung auf der Internetseite des Mutterunternehmens 

spätestens vier Monate nach dem Abschlussstichtag und mindestens 

für zehn Jahre, sofern der Konzernlagebericht auf diese Veröffentli-

chung unter Angabe der Internetseite Bezug nimmt. Absatz 1 Satz 3, 

die §§ 289d und 289e sowie § 298 Absatz 2 sind auf den gesonderten 

nichtfinanziellen Konzernbericht entsprechend anzuwenden. 

 
(4) Ist die nichtfinanzielle Konzernerklärung oder der gesonderte 
nichtfinanzielle Konzernbericht inhaltlich überprüft worden, ist auch die 
Beurteilung des Prüfungsergebnisses in gleicher Weise wie die 
nichtfinanzielle Konzernerklärung oder der gesonderte nichtfinanzielle 
Konzernbericht öffentlich zugänglich zu machen. 
 
 
§315 c Inhalt der nichtfinanziellen Konzernerklärung 
(1) Auf den Inhalt der nichtfinanziellen Konzernerklärung ist § 289c 
entsprechend anzuwenden. 
 
(2) § 289c Absatz 3 gilt mit der Maßgabe, dass diejenigen Angaben zu 
machen sind, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des 
Geschäftsergebnisses, der Lage des Konzerns sowie der Auswirkungen seiner 
Tätigkeit auf die in § 289c Absatz 2 genannten Aspekte erforderlich sind. 

Dieser Absatz gilt erst ab 1.1.2019. 
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(3) Die §§ 289d und 289e sind entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 315 d Konzernerklärung zur Unternehmensführung 
Ein Mutterunternehmen, das eine Gesellschaft im Sinne des § 289f Absatz 1 
oder Absatz 3 ist, hat für den Konzern eine Erklärung zur 
Unternehmensführung zu erstellen und als gesonderten Abschnitt in den 
Konzernlagebericht aufzunehmen. § 289f ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
 

  Neufassung: TRBA 400 »Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der 
Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen« vom 31.3.2017 

1. Anwendungsbereich und Zielsetzung 
(1) Die TRBA 400 findet Anwendung bei der Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung nach BioStoffV und bei der Unterrichtung der 
Beschäftigten. Sie beschreibt die dafür erforderlichen Verfahrensschritte und 
die Vorgehensweise und legt Beurteilungskriterien fest, auf deren Basis 
Schutzmaßnahmen abzuleiten sind. 
 
(2) Die TRBA 400 dient dem Arbeitgeber und den an der 
Gefährdungsbeurteilung beteiligten Personen als übergeordnete 
Hilfestellung für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Liegen für 
Branchen oder Tätigkeiten bereits spezifische TRBA vor, sind diese vorrangig 
umzusetzen. Eine Übersicht über die Technischen Regeln für Biologische 
Arbeitsstoffe ist im Internet bei der BAuA zu finden. 
 
(3) Die TRBA 400 dient darüber hinaus als Basis für die Erarbeitung 
branchenspezifischer Hilfestellungen zur Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung.  
 
 
3.1 Verantwortung und Organisation 
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet [...] die Arbeitsbedingungen seiner 
Beschäftigten daraufhin zu beurteilen, ob deren Gesundheit oder Sicherheit 
gefährdet ist. Ziel dieser Gefährdungsbeurteilung ist es zu ermitteln, welche 
Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen, um 
Gesundheitsgefährdungen bei Beschäftigten zu verhindern. [...] 
 
 
3.2 Formale Anforderungen 
(1) Die Gefährdungsbeurteilung nach der BioStoffV muss fachkundig 
erfolgen. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden 
Kenntnisse, hat er sich fachkundig beraten zu lassen. Regelungen zur 
erforderlichen Fachkunde enthält die TRBA 200 »Anforderungen an die 
Fachkunde nach Biostoffverordnung«. 
 

  Übernehmen Sie die 
nebenstehenden Paragrafen mit 
Betreiberpflichten in Ihr 
Rechtsverzeichnis. 
 
Die Betreiberpflichten sind im 
Wesentlichen dieselben wie in der 
BioStoffV. Diese TRBA gestaltet 
diese allerdings aus. 
 
Kommen Sie den Betreiberpflichten 
entsprechend nach. 
 
Beachten Sie bitte, dass die TRBA 
eine Fülle von weitergehenden 
Informationen zur Ausgestaltung der 
Betreiberpflichten enthält - hier 
mehrheitlich durch [...] dargestellt. 
 
Bitte beachten Sie auch diese bei der 
Umsetzung Ihrer Betreiberpflichten. 
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(2) Nach § 4 Absatz 2 BioStoffV ist die Gefährdungsbeurteilung mindestens 
jedes zweite Jahr zu überprüfen, bei Bedarf zu aktualisieren und das Ergebnis 
zu dokumentieren. [...] 
 
(3) Für vergleichbare Tätigkeiten und Expositionsbedingungen (z.B. mehrere 
gleichartige Arbeitsplätze) kann der Arbeitgeber eine gemeinsame 
Gefährdungsbeurteilung durch führen. Tätigkeiten, die mit einer hohen 
Gefährdung verknüpft sind, wie Tätigkeiten der Schutzstufen 3 und 4, sollten 
jedoch nicht pauschal, sondern einzeln beurteilt werden. Dies gilt auch für 
Tätigkeiten, die nicht regelmäßig durchgeführt werden wie z.B. Wartungs-, 
Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten. 
 
(4) Voraussetzung für eine sachgerechte und vollständige Beurteilung der 
Gefährdungen sowie für die Festlegung der erforderlichen 
Schutzmaßnahmen ist die Ermittlung 
1. ob Tätigkeiten ausgeübt werden sollen, die einer Schutzstufe 

(Schutzstufentätigkeiten) zuzuordnen sind oder nicht (Nicht-
Schutzstufentätigkeiten), 

2. biostoffbezogener Informationen, 
3. tätigkeitsbezogener Informationen.  
 
(5) Die ermittelten Informationen zur Infektionsgefährdung und den 
Gefährdungen durch sensibilisierende oder toxische Wirkungen sind 
unabhängig voneinander zu beurteilen. Diese Einzelbeurteilungen sind zu 
einer Gesamtbeurteilung zusammenzufassen. 
 
(6) Bei der Informationsbeschaffung sind die tätigkeitsrelevanten 
betriebseigenen Erfahrungen einschließlich der Kenntnisse und Fähigkeiten 
der Beschäftigten sowie die entsprechenden betrieblichen Unterlagen, wie 
z.B. Berichte aus den betrieblichen Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen, 
Unfallmeldungen, Erkenntnisse über arbeitsbedingte Erkrankungen und ggf. 
vorliegende innerbetriebliche Unterlagen zu Messungen heranzuziehen.  
 
 
3.4 Ableitung von Schutzmaßnahmen 
(1) Die Schutzmaßnahmen sind entsprechend dem Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung mit dem Ziel festzulegen und umzusetzen, eine 
Exposition der Beschäftigten zu verhindern oder, sofern dies nicht möglich 
ist, zu minimieren. Dies hat unter den Gesichtspunkten der Erforderlichkeit, 
Eignung und Angemessenheit entsprechend folgender Rangfolge zu 
geschehen:  
1. Substitution [...] 
2. Bauliche, technische und organisatorische Schutzmaßnahmen [...] 
3. persönliche Schutzausrüstung [...] 
 
 
4. Gefährdungsbeurteilung bei Schutzstufentätigkeiten (§ 5 BioStoffV) 
(1) Die Schutzstufen sind ein Maßstab für die Höhe der Infektionsgefährdung 
einer Tätigkeit und bestimmen das erforderliche Schutzniveau. Sie 
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orientieren sich an der Risikogruppe des jeweiligen Biostoffs. Entsprechend 
den vier Risikogruppen werden vier Schutzstufen (Schutzstufe 1-4) 
unterschieden. [...] 
 
 
5. Gefährdungsbeurteilung bei Nicht-Schutzstufentätigkeiten (§ 6 
BioStoffV) 
Nicht-Schutzstufentätigkeiten sind alle Tätigkeiten mit Biostoffen, die nicht 
in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung, in der Biotechnologie sowie in 
Einrichtungen des Gesundheitsdienstes stattfinden (siehe Nummer 3.3). 
Solche Tätigkeiten werden beispielsweise in der Land- und Forstwirtschaft, in 
der Veterinärmedizin, in der ambulanten Pflege, in der Abfall- und 
Abwasserwirtschaft, in Schlachtbetrieben, im Zoohandel, bei Arbeiten an 
bestehenden Sanitäranlagen, bei Reinigungs- und Sanierungsarbeiten oder in 
Biogasanlagen durchgeführt. [...] 
 
 
6. Zusammenfassende Beurteilung zur Ableitung von Schutzmaßnahmen 
(1) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen müssen alle vorhandenen 
Gefährdungen durch Biostoffe berücksichtigt werden. Die jeweils 
erforderlichen Schutzmaßnahmen müssen zu einem Gesamtkonzept 
zusammengeführt werden. [...] 
 
 
7. Wirksamkeitsprüfung 
(1) Die Prüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen ist 
integraler Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. Sie umfasst neben der 
Betrachtung der baulichen und technischen Schutzmaßnahmen auch die 
Betrachtung der organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen. 
 
(2) Es ist festzulegen, wie und in welchen Abständen die 
Wirksamkeitskontrolle der Schutzmaßnahmen erfolgt. Bei technischen 
Schutzmaßnahmen ist die Funktion nach § 8 Absatz 6 BioStoffV regelmäßig 
und deren Wirksamkeit mindestens jedes zweite Jahr zu überprüfen. Das 
Ergebnis und das Datum der Wirksamkeitsprüfung sind zu dokumentieren. 
[...] 
 
 
8. Dokumentation 
(1) […] der Arbeitgeber [hat] die Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren 
und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 
 
(2) Die Beurteilung muss so durchgeführt und dokumentiert werden, dass die 
getroffenen Entscheidungen nachvollziehbar sind.  [...] 
 
(4) Zu den Unterlagen gehört auch das Verzeichnis der biologischen 
Arbeitsstoffe [...] 
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(5) Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 hat der Arbeitgeber zusätzlich ein 
Verzeichnis der Beschäftigten zu führen, die diese Tätigkeiten ausüben. Darin 
sind die Art der Tätigkeiten, die vorkommenden oder gehandhabten 
Biostoffe sowie Unfälle und Betriebsstörungen aufzuführen. Dieses 
Verzeichnis ist […] personenbezogen noch mindestens zehn Jahre nach 
Beendigung der Tätigkeit aufzubewahren. Die Beschäftigten sind über die sie 
betreffenden Angaben unter Einhaltung des Schutzes persönlicher Daten zu 
informieren. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erhält der 
Beschäftigte einen Auszug über die ihn betreffenden Daten. Der Nachweis 
über die Aushändigung ist vom Arbeitgeber wie Personalunterlagen 
aufzubewahren. 
 
(6) Die Form der Dokumentation ist dem Arbeitgeber freigestellt.  [...] 
 
 
9. Betriebsanweisung, Unterweisung und allgemeine arbeitsmedizinische 
Beratung 
(1) Bei Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppen 2 bis 4 hat der 
Arbeitgeber auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung [...] vor 
Aufnahme der Tätigkeit schriftliche Betriebsanweisungen arbeitsbereichs- 
und biostoffbezogen zu erstellen. Die Betriebsanweisungen sind auch 
erforderlich für Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 mit 
sensibilisierender oder toxischer Wirkung. Die wesentlichen Inhalte der 
Betriebsanweisungen sind in § 14 Absatz 1 BioStoffV beschrieben. Ist eine 
Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, müssen die 
Betriebsanweisungen entsprechend angepasst werden. 
 
(2) Auf Grundlage der jeweils aktuellen Betriebsanweisungen hat der 
Arbeitgeber die Beschäftigten vor Aufnahme der Beschäftigung und danach 
mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen über alle auftretenden 
Gefährdungen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen mündlich zu 
unterweisen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich 
festzuhalten und müssen mit Unterschrift von den unterwiesenen 
Beschäftigten bestätigt werden. 
 
(3) Werden Beschäftigte anderer Arbeitgeber (Fremdfirmen) im Betrieb tätig, 
so muss gewährleistet sein, dass diese ebenfalls zu möglichen Gefährdungen 
und erforderlichen Schutzmaßnahmen unterwiesen sind. Dies muss im 
Rahmen der Zusammenarbeitspflicht mehrerer Arbeitgeber (siehe Nummer 
3.1 Absatz 3) sichergestellt werden. 
 
(4) Die Unterweisung ist so durchzuführen, dass bei den Beschäftigten ein 
Sicherheitsbewusstsein geschaffen wird. Zusätzlich zur Vermittlung von 
Sachkenntnissen zu Arbeitsabläufen, Gefährdungen und Schutzmaßnahmen 
in der Unterweisung (Wissen) und der Vermittlung von adäquaten 
Fähigkeiten und Schutzmaßnahmen (Können) gilt es, ein 
Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter zu schaffen (Wollen). [...] 
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(5) Im Rahmen der Unterweisung ist auch eine allgemeine 
arbeitsmedizinische Beratung durchzuführen mit Hinweisen zu besonderen 
Gefährdungen zum Beispiel bei verminderter Immunabwehr. Durch die 
verbesserten Kenntnisse der Beschäftigten über mögliche gesundheitliche 
Auswirkungen der Tätigkeiten wird die sinnvolle Nutzung des 
Instrumentariums der arbeitsmedizinischen Vorsorge unterstützt. [...]  
 
Bei der arbeitsmedizinischen Beratung ist der Arzt, der mit der Durchführung 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge beauftragt ist, zu beteiligen. Unter 
»Beteiligung« ist nicht zwingend zu verstehen, dass er die Beratung 
durchgängig persönlich vornimmt. Das Beteiligungsgebot kann 
beispielsweise auch erfüllt werden durch ärztliche Schulung der Personen, die 
die Unterweisung durchführen oder durch Mitwirkung bei der Erstellung 
geeigneter Unterweisungsmaterialien.  

 
 

  Neufassung: TRGS 555 »Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten«  
vom 9.2.2017, veröffentlicht am 20.4.2017 

1 Anwendungsbereich 
(1) Diese TRGS ist anzuwenden für die Information der Beschäftigten bei 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gemäß § 14 Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV). 
 
(2) Diese TRGS findet keine Anwendung wenn sich […] aus der 
Gefährdungsbeurteilung für eine bestimmte Tätigkeit insgesamt eine nur 
geringe Gefährdung der Beschäftigten ergibt und die nach § 8 ergriffenen 
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten ausreichen. 
 
(3) Die Unterweisungspflichten durch den Arbeitgeber nach § 12 ArbSchG und 
die Unterrichtungs- und Erörterungspflichten gemäß § 81 BetrVG bleiben 
unberührt.  
 
 
3 Betriebsanweisung 
3.1 Allgemeine Hinweise 
(1) Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass den Beschäftigten vor Aufnahme 
der Tätigkeit eine schriftliche Betriebsanweisung zugänglich gemacht wird, 
die der Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung[...] Rechnung 
trägt. Die Betriebsanweisung ist in einer für die Beschäftigten verständlichen 
Form und Sprache abzufassen. Sie ist an geeigneter Stelle an der 
Arbeitsstätte - möglichst in Arbeitsplatznähe - zugänglich zu machen. 
 
(2) Betriebsanweisungen sind arbeitsplatz-, tätigkeits- und stoffbezogene 
verbindliche schriftliche Anordnungen und Verhaltensregeln des 
Arbeitgebers an Beschäftigte. Sie dienen dem Schutz vor Unfallgefahren, 
Gesundheits-, Brand- und Explosionsgefährdungen sowie dem Schutz der 
Umwelt bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Für Tätigkeiten, bei denen 

  Da die Änderungen vor allem 
redaktioneller Natur sind, schlagen 
wir vor, dass Sie die Inhalte in Ihrem 
Rechtsverzeichnis durch die 
nebenstehenden ersetzen. 

Beachten Sie bitte, dass die TRGS in 
Abschnitt 3.2 auf die Struktur der 
Betriebsanweisung eingeht. Dieser 
Abschnitt ist, genauso wie der 
Anhang, hier nicht dargestellt. 

Kommen Sie den Anforderungen der 
TRGS nach. 
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Gefahrstoffe erst entstehen oder freigesetzt werden (z.B. Holzbearbeitung, 
Löten und Schweißen, Schneiden von Steinen) sind ebenfalls 
Betriebsanweisungen zu erstellen. 
 
(3) Es kann zweckmäßig sein, Betriebsanweisungen in einen stoff- und 
tätigkeitsspezifischen Teil (Eigenschaften des Stoffes, Gefährdungen durch 
den Stoff, spezifische Schutzmaßnahmen usw.) sowie in einen 
betriebsspezifischen Teil (Alarmplan, Notrufnummern, zu benachrichtigende 
Personen, Verhalten bei Betriebsstörungen usw.) aufzuteilen. Einem 
betriebsspezifischen Teil können mehrere stoffbezogene Teile zugeordnet 
werden. 
 
(4) Die Beschäftigten haben Betriebsanweisungen zu beachten. 
 
(5) Verantwortlich für die Erstellung von Betriebsanweisungen ist der 
Arbeitgeber. Er kann sich dabei von Fachkräften für Arbeitssicherheit, 
Betriebsärzten oder anderen Fachleuten (z.B. Arbeitsschutzbehörden, 
Unfallversicherungsträger, Beratungsfirmen) beraten lassen. 
 
(6) Basis für die Erstellung von Betriebsanweisungen sind die Ergebnisse der 
Gefährdungsbeurteilung [...]. Auch mögliche Betriebsstörungen sind zu 
berücksichtigen. In Bezug auf die Schutzmaßnahmen sind bei der Erstellung 
von Betriebsanweisungen insbesondere zu beachten: 
1. Arbeitsplatzspezifische Gegebenheiten, 
2. Vorschriften der Gefahrstoffverordnung einschließlich Anhänge, 
3. Sicherheitsdatenblätter, 
4. Technische Regeln für Gefahrstoffe und sonstige allgemein anerkannte 

Regeln bezüglich Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin und 
Arbeitsplatzhygiene.  

 
Zusätzlich können auch weitere Informationen, wie z.B. Technische 
Merkblätter herangezogen werden. 
 
(7) Betriebsanweisungen sind an neue Erkenntnisse anzupassen und müssen 
entsprechend dem Stand der Gefährdungsbeurteilung aktualisiert werden. 
 
(8) Die Betriebsanweisungen sind sprachlich so zu gestalten, dass die 
Beschäftigten die Inhalte verstehen und bei ihren betrieblichen Tätigkeiten 
anwenden können. Für Beschäftigte, die die deutsche Sprache nicht 
ausreichend verstehen, sind die Betriebsanweisungen in einer für sie 
verständlichen Sprache abzufassen. Daraus ergibt sich jedoch nicht 
zwangsläufig, dass eine Betriebsanweisung in der Muttersprache der 
Beschäftigten abgefasst sein muss. 
 
(9) Es sind klare und eindeutige Angaben erforderlich, die in praktisches 
Verhalten oder Handeln umgesetzt werden können. Dementsprechend sind 
Sammelbegriffe wie z.B. »Atemschutz«, »Schutzbrille« zu konkretisieren, 
wenn unterschiedliche Typen der Schutzausrüstung im Betrieb zur Verfügung 
stehen. Unbestimmte Begriffe, wie z.B. »regelmäßig«, »ausreichend«, 
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»gelegentlich« sollen nicht verwendet werden. Gebote sollten durch 
»müssen«, Verbote durch »dürfen nicht« oder deren Umschreibungen 
ausgedrückt werden. 
 
(10) Die äußere Form der Betriebsanweisung ist nicht festgelegt. Allerdings 
fördert die einheitliche Gestaltung von Betriebsanweisungen innerhalb einer 
Betriebsstätte den Wiedererkennungseffekt für die Beschäftigten. Durch eine 
logische und übersichtliche Darstellung kann die Akzeptanz und 
Verständlichkeit gefördert werden. Die Verwendung von Piktogrammen und 
Symbolschildern wird empfohlen, insbesondere nach der Arbeitsstättenregel 
ASR A1.3 »Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung«. 
 
(11) Sind neben der Betriebsanweisung nach GefStoffV weitere Anweisungen 
auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften erforderlich (z.B. BetrSichV, 
BioStoffV), so können diese unter Wahrung aller erforderlichen Schutzziele 
zu einer Betriebsanweisung zusammengefasst werden. 
 
(12) Musterbetriebsanweisungen (z.B. Vorlagen für bestimmte Branchen) 
oder automatisch generierte Betriebsanweisungen sind an die 
betriebsspezifischen Gegebenheiten anzupassen und dementsprechend zu 
ergänzen. 
 
(13) Sind viele Gefahrstoffe (z.B. in Lackiererbetrieben, Lagerbereichen oder 
Laboratorien 3) vorhanden, ist es zulässig, nicht für jeden einzelnen 
Gefahrstoff eine eigenständige Betriebsanweisung, sondern Gruppen- bzw. 
Sammelbetriebsanweisungen zu erstellen. Voraussetzung ist, dass bei 
Tätigkeiten mit diesen Stoffen ähnliche Gefährdungen bestehen und 
vergleichbare Schutzmaßnahmen gelten. [...] 
 
 
3.3 Schnittstelle zum Sicherheitsdatenblatt 
Viele Informationen für die Erstellung von Betriebsanweisungen können dem 
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Das Sicherheitsdatenblatt ist 
dabei gemäß TRGS 400 auf offensichtlich unvollständige, widersprüchliche 
oder fehlerhafte Angaben zu überprüfen. Der Arbeitgeber prüft im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung, ob die entnommenen Informationen für die 
Tätigkeit mit dem Gefahrstoff in seinem Betrieb angemessen sind. Falls 
nicht, müssen die Angaben entsprechend angepasst oder ergänzt werden. 
 
Das Schema im Anhang erläutert, welche Inhalte des Sicherheitsdatenblatts 
für die einzelnen Abschnitte der Betriebsanweisung verwendet werden 
können. 
 
 
4 Zugang zu den Sicherheitsdatenblättern und zum 
Gefahrstoffverzeichnis 
(1) Der Arbeitgeber hat [...] ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten 
Gefahrstoffe zu führen, in dem auf die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird. Das Verzeichnis muss mit Ausnahme 

Hier nicht dargestellt. 
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der Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen allen 
betroffenen Beschäftigten und ihrer Vertretung zugänglich sein. 
 
(2) Ferner hat der Arbeitgeber nach [...] sicherzustellen, dass die 
Beschäftigten Zugang zu allen Sicherheitsdatenblättern über die Stoffe und 
Gemische erhalten, mit denen sie Tätigkeiten ausüben. 
 
(3) Der Zugang zu den Sicherheitsdatenblättern kann den Beschäftigten in 
schriftlicher, digitaler Form oder mit anderen Informationssystemen 
ermöglicht werden. Über die Art und Weise des Zugangs sollte der 
Arbeitgeber die Beschäftigten im Rahmen der Unterweisung informieren.   
 
 
5 Unterweisung 
5.1 Allgemeines 
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten anhand der 
Betriebsanweisung über alle auftretenden Gefährdungen und 
entsprechenden Schutzmaßnahmen, vor Aufnahme der Beschäftigung und 
danach mindestens einmal jährlich arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen 
mündlich unterwiesen werden. 
 
(2) Zusätzlich sind Unterweisungen erforderlich, wenn sich 
Betriebsanweisungen inhaltlich geändert haben. Dies ist z. B der Fall, wenn 
1. sich die Bedingungen der Tätigkeit ändern (z.B. Änderung des 

Verfahrens), 
2. andere Gefahrstoffe zur Anwendung gelangen oder 
3. sich für die Tätigkeit relevante Vorschriften ändern.  
 
(3) Die Unterweisungen sollten von den betrieblichen Vorgesetzten 
durchgeführt werden. 
 
(4) Es ist sicherzustellen, dass die Beschäftigten an den Unterweisungen 
teilnehmen. 
 
(5) Der Ausbildungsstand und die Erfahrung der Beschäftigten sind bei der 
Unterweisung zu berücksichtigen. Unerfahrene Beschäftigte müssen 
besonders umfassend unterrichtet und angeleitet werden. 
 
(6) [...] der Arbeitgeber [hat] im Rahmen der Unterweisung sicherzustellen, 
dass für alle Beschäftigten, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen, 
eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung durchgeführt 
wird. Durch die Vermittlung von Hintergrundwissen über die toxische 
Wirkung von Stoffen soll die Sensibilität und die Eigenverantwortung der 
Beschäftigten für ihre Gesundheit gefördert werden. Soweit aus 
arbeitsmedizinischen Gründen notwendig, ist die Beratung unter Beteiligung 
einer Ärztin bzw. eines Arztes durchzuführen. [...] 
 
(7) Unter Berücksichtigung der vorhandenen Gefahrstoffe und der 
Gefährdungsbeurteilung entscheidet der Arbeitgeber, ob eine Ärztin oder ein 
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Arzt bei der Unterweisung zugegen ist bzw. die Beratung selbst vornimmt 
oder ein von ihm Beauftragter die Unterweisung durchführt.  
 
 
5.2 Inhalte 
(1) In den Unterweisungen sind die Beschäftigten über die spezifischen 
Gefährdungen bei Tätigkeiten mit oder bei Vorhandensein von Gefahrstoffen 
in ihrem Arbeitsbereich sowie über Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
zur Abwendung dieser Gefährdungen zu informieren. Inhalt der 
Unterweisung sind die Themen, die gemäß Nummer 3.2 Gegenstand der 
Betriebsanweisung sind. Darüber hinaus kann die Behandlung folgender 
Themen erforderlich sein: 
1. Hinweise auf neue oder geänderte Betriebsanlagen, Arbeitsmittel, 

Arbeitsverfahren und Arbeitsschutzvorschriften, 
2. Verwendungsbeschränkungen und -verbote sowie 

Beschäftigungsbeschränkungen und -verbote (insbesondere für 
besondere Personengruppen wie Frauen im gebärfähigen Alter, 
werdende und stillende Mütter oder Jugendliche) und 

3. Schlussfolgerungen aus aktuellen Unfallereignissen mit Gefahrstoffen.  
 
(2) Im Rahmen der Unterweisung stellt der Arbeitgeber sicher, dass die 
Beschäftigten in den Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die im 
Hinblick auf die Sicherheit bei der Verwendung von Gefahrstoffen 
angewendet werden müssen. Es sind den Beschäftigten insbesondere 
Hinweise und Anweisungen zum sicheren technischen Ablauf des 
Arbeitsverfahrens (z.B. richtige Dosierung, Kontrolle von Füllstandsanzeigen, 
Beachtung der Warneinrichtungen) zu vermitteln. 
 
(3) Ferner sollten die Beschäftigten auf die die Zugangsmöglichkeiten zum 
Gefahrstoffverzeichnis und den relevanten Sicherheitsdatenblättern 
hingewiesen werden. Hierbei können grundlegende Hinweise zum 
Verständnis der sicherheits- und gesundheitsschutzbezogenen Inhalte von 
Sicherheitsdatenblättern gegeben werden. 
 
(4) In Abhängigkeit von der Gefährdung können im Rahmen der 
arbeitsmedizinisch-toxikologischen Beratung folgende Aspekte behandelt 
werden: 
1. Mögliche Aufnahmepfade der Gefahrstoffe (insbesondere dermal und 

inhalativ, in Einzelfällen auch oral), 
2. Begrenzung der Exposition durch Schutz- und Hygienemaßnahmen 

sowie 
3. Wirkungen und Symptome (akut, chronisch).  
 
(5) Die toxikologisch bedeutsamen Aufnahmepfade sollen unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten und soweit möglich 
hinsichtlich ihrer Relevanz dargestellt werden. Hilfreich ist auch die 
Erläuterung von Faktoren, die eine Aufnahme von Gefahrstoffen in den 
Körper positiv oder negativ beeinflussen. 
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(6) Hierzu gehört insbesondere auch die Darstellung, wie durch persönliche 
Schutzmaßnahmen die Gefahrstoffaufnahme beeinflusst werden kann, und 
welche Fehler bei der Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung deren 
Schutzwirkung verringern oder gar aufheben können. Sofern zutreffend ist 
darauf hinzuweisen, welche persönlichen Verhaltensmaßnahmen die 
Aufnahme von Gefahrstoffen fördern oder verhindern können (z.B. 
Unterlassen von Essen, Trinken, Schnupfen am Arbeitsplatz, keine 
Aufbewahrung von Lebensmitteln am Arbeitsplatz, Händereinigung vor dem 
Rauchen). 
 
(7) Die Wirkungen und Symptome sind für die Beschäftigten verständlich 
darzustellen. Hierbei ist die von der Aufnahme (Dosis) zu erwartende 
Symptomatik nach Möglichkeit bevorzugt auf den am Arbeitsplatz zu 
erwartenden Dosisbereich zu beziehen. Erforderlichenfalls sollte auf 
mögliche Zielorgane und mögliche Wechsel- oder Kombinationswirkungen 
der Gefahrstoffe hingewiesen werden. Dies gilt auch für Wechselwirkungen 
mit nicht tätigkeitsbedingten Expositionen, z.B. Tabakrauch, Alkohol oder 
Drogen. 
 
(8) Soweit für einen Betrieb zutreffend, ist den Beschäftigten bei der 
Beratung zu erklären, welchen Nutzen die arbeitsmedizinische Vorsorge nach 
der ArbMedVV für die Prävention von Gesundheitsstörungen bietet. Dabei ist 
den Beschäftigten der Unterschied zwischen der Pflicht- und der 
Angebotsvorsorge zu erklären. Die Beschäftigten sollen auch darauf 
hingewiesen werden, dass ihnen arbeitsmedizinische Vorsorge auch dann zu 
ermöglichen ist, wenn sie selbst einen Zusammenhang zwischen ihrer 
Tätigkeit und einer Gesundheitsstörung vermuten, es sei denn, aufgrund der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen 
ist nicht mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zu rechnen 
(Wunschvorsorge). 
 
(9) Sofern bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen 
Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B gemäß AMR Nummer 11.1 
arbeitsmedizinische Vorsorge nicht veranlasst bzw. angeboten werden muss, 
ist in der Unterweisung auf die Möglichkeit der Wunschvorsorge ausdrücklich 
hinzuweisen. 
 
(10) Werden viele Gefahrstoffe eingesetzt (z.B. in Laboratorien), ist es 
sinnvoll, wenn sich die arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung auf die 
Stoffe bzw. Stoffgruppen konzentriert, von denen die höchste 
gesundheitliche Gefährdung ausgeht. 
 
 
5.3 Durchführung 
(1) Die Unterweisungen sind mündlich, arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen 
durchzuführen. Dabei sollten die lernpsychologischen und 
arbeitspädagogischen Erkenntnisse beachtet werden (z.B. Durchführen 
praktischer Übungen). Elektronische Medien können zur Unterstützung und 
Vorbereitung der Beschäftigten auf die Unterweisung genutzt werden. 
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(2) Für Arbeitsplätze und Tätigkeiten mit vergleichbaren Gefährdungen 
können gemeinsame Unterweisungen durchgeführt werden. 
 
(3) Bei den Unterweisungen sind die Vorkenntnisse und Fähigkeiten der zu 
Unterweisenden zu berücksichtigen. 
 
(4) Die Unterweisungen haben in einer für den Beschäftigten verständlichen 
Form und Sprache zu erfolgen. Daraus ergibt sich nicht zwangsläufig, dass 
eine Unterweisung in der Muttersprache der Beschäftigten erfolgen muss. 
 
(5) Im Rahmen seiner Aufsichtspflicht, hat sich der Arbeitgeber davon zu 
überzeugen, dass die Beschäftigten die Inhalte der Betriebsanweisung und 
Unterweisung verstanden haben und umsetzen. 
 
(6) Themen, Inhalte, (z.B. durch Aufführen von Stichpunkten), Teilnehmer, 
Name des Unterweisenden und das Datum der Unterweisung sind schriftlich 
festzuhalten. Die Beschäftigten haben die Teilnahme an den Unterweisungen 
durch Unterschrift zu bestätigen. Die Dokumentation der Unterweisung kann 
formlos geschehen. Auf Wunsch ist dem Unterwiesenen eine Kopie 
auszuhändigen. 
 
(7) Der Nachweis der Unterweisung ist mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren.  
 
 
6 Zusätzliche Informationspflichten bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen 
Gefahrstoffen 
(1) Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder 
reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1 B hat der 
Arbeitgeber weitere Informationspflichten wahrzunehmen und 
weitergehende Maßnahmen nach Absatz 2 bis 7 zu treffen. 
 
(2) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten und ihrer Vertretung bei 
Tätigkeiten nach Absatz 1 die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu 
stellen, so dass diese nachprüfen können, ob die Bestimmungen der 
GefStoffV Anwendung finden. Die Art und Weise, wie dies gewährleistet 
werden kann, sollte vom Arbeitgeber gemeinsam mit den Beschäftigten und 
ihrer Vertretung festgelegt werden. Dies kann z.B. im Rahmen einer 
betrieblichen Vereinbarung oder im Arbeitsschutzausschuss geschehen. 
 
(3) Im Rahmen seiner Informationspflichten hat der Arbeitgeber ferner 
sicherzustellen, dass die betroffenen Beschäftigten und ihre Vertretung, die 
mit der Auswahl, dem Tragen und der Verwendung von Schutzkleidung und 
Schutzausrüstungen verbundenen Folgen für die Gesundheit und Sicherheit 
überprüfen können. Insbesondere hat er Zugang zu den 
Herstellerinformationen der verwendeten Schutzausrüstung zu gewähren. 
Aus diesen Informationen muss hervorgehen, dass die Schutzkleidung: 
1. im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften 6 steht, 
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2. wirksam ist und 
3. unschädlich ist oder ggf. gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Allergene 

in Schutzhandschuhen) enthält.  
 
Auch hinsichtlich der Auswahl von Schutzkleidung und -ausrüstung hat der 
Arbeitgeber seine Überlegungen und Entscheidungen nachvollziehbar 
darzulegen. 
 
(4) Bei Tätigkeiten mit einer erhöhten Exposition müssen die Beschäftigten 
und deren Vertretung nachprüfen können, ob Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Dauer der Exposition soweit wie möglich zu verkürzen und den Schutz 
der Beschäftigten während dieser Tätigkeiten zu gewährleisten. Zu diesen 
Tätigkeiten zählen insbesondere Abbruch-, Sanierungs- und 
Instandhaltungsarbeiten, bei denen die Möglichkeit einer beträchtlichen 
Erhöhung der Exposition der Beschäftigten vorherzusehen ist und bei denen 
jede Möglichkeit weiterer technischer Schutzmaßnahmen zur Begrenzung 
dieser Exposition bereits ausgeschöpft wurde. 
 
Für Tätigkeiten mit einer erhöhten Exposition hat der Arbeitgeber 
darzulegen, welche organisatorischen Maßnahmen (z.B. Einsatzpläne der 
Beschäftigten) er trifft, um die Exposition der Beschäftigten zu verkürzen. 
Dabei sind beispielsweise auch das Gesetz zum Schutz von Müttern bei der 
Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (MuSchG) oder das JArbSchG zu 
berücksichtigen. 
 
(5) Daneben hat der Arbeitgeber die Beschäftigten und ihre Vertretung auch 
dann unverzüglich zu informieren, wenn unerwartet erhöhte Expositionen am 
Arbeitsplatz auftreten, die über die sonst üblichen Belastungen hinausgehen. 
Dabei sind nicht nur die Ursachen der erhöhten Exposition, sondern auch die 
entsprechenden Gegenmaßnahmen darzulegen. Dies gilt nicht nur für 
Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, sondern grundsätzlich 
bei allen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gemäß Absatz 1. 
 
(6) Die Beschäftigten und ihre Vertretung müssen Zugang zu den 
Dokumenten haben, in denen die technischen Maßnahmen zur 
Expositionsminimierung und deren Wirksamkeit beschrieben sind. In der 
Regel wird dies in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung erfolgen. 
 
(7) Der Arbeitgeber muss unter bestimmten Voraussetzungen ein Verzeichnis 
über Beschäftigte führen, die Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder 
keimzellmutagenen Gefahrstoffen ausüben. Die entsprechenden Pflichten 
des Arbeitgebers werden in der TRGS 410 konkretisiert. 
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  Neu: AwSV »Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen« vom 18.4.2017 

§ 1 Zweck; Anwendungsbereich 
(1) Diese Verordnung dient dem Schutz der Gewässer vor nachteiligen 
Veränderungen ihrer Eigenschaften durch Freisetzungen von 
wassergefährdenden Stoffen aus Anlagen zum Umgang mit diesen Stoffen. 
 
(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf  
1. den Umgang mit im Bundesanzeiger veröffentlichten nicht 

wassergefährdenden Stoffen,  
2. nicht ortsfeste und nicht ortsfest benutzte Anlagen, in denen mit 

wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sowie  
3. Untergrundspeicher nach § 4 Absatz 9 des Bundesberggesetzes. 
 
(3) Diese Verordnung findet auch keine Anwendung auf oberirdische Anlagen 
mit einem Volumen von nicht mehr als 0,22 Kubikmetern bei flüssigen 
Stoffen oder mit einer Masse von nicht mehr als 0,2 Tonnen bei gasförmigen 
und festen Stoffen, wenn sich diese Anlagen außerhalb von Schutzgebieten 
und festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 
befinden. § 62 Absatz 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes bleibt unberührt. 
Anlagen nach Satz 1 bedürfen keiner Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1 
des Wasserhaushaltsgesetzes. 
 
(4) Diese Verordnung findet zudem keine Anwendung, wenn der Umfang der 
wassergefährdenden Stoffe, sofern mit ihnen neben anderen Sachen in einer 
Anlage umgegangen wird, während der gesamten Betriebsdauer der Anlage 
unerheblich ist. Sofern der Betreiber dies beantragt, stellt die zuständige 
Behörde fest, ob die Voraussetzung nach Satz 1 erfüllt ist. [...] 
 
 
Kapitel 3 Technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 
§ 13 Einschränkungen des Geltungsbereichs dieses Kapitels 
(1) Dieses Kapitel gilt für Anlagen, in denen mit aufschwimmenden flüssigen 
Stoffen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 umgegangen wird, nur, sofern 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Stoffe in ein oberirdisches 
Gewässer gelangen können. Satz 1 gilt auch für Gemische, die nur 
aufschwimmende flüssige Stoffe gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 
enthalten, sowie für Gemische aus diesen aufschwimmenden flüssigen 
Stoffen und nicht wassergefährdenden Stoffen. 
 
(2) Dieses Kapitel gilt nicht für 
1. Anlagen zum Lagern von Haushaltsabfällen und vergleichbaren Abfällen 

insbesondere aus Büros, Behörden, Schulen oder Gaststätten, die in oder 
an den Gebäuden eingerichtet sind, bei denen diese Abfälle anfallen; 

2. 2.Anlagen zum Lagern und Behandeln von Bioabfällen im Rahmen der 
Eigenkompostierung im privaten Bereich; 

  Übernehmen Sie die 
nebenstehenden Betreiberpflichten - 
sofern zutreffend - in Ihr 
Rechtsverzeichnis. 

Beachten Sie bitte, dass die Verord-
nung auch eine ganze Reihe an von 
spezifischen materiellen Anforderun-
gen enthält, die hier nicht dargestellt 
sind, für Sie aber sehr wohl maßge-
bend sein können. Nicht dargestellt 
sind auch die Anhänge der Verord-
nung, die ebenfalls relevant sein kön-
nen. 

Organisatorische Pflichten gelten in 
der Regel sofort nach Inkrafttreten 
der Verordnung. Anforderungen an 
die materiellen Pflichten unterliegen 
in der Regel gewissen Übergangsre-
gelungen. Bitte machen Sie sich des-
halb intensiv mit den Übergangsrege-
lungen in den §§ 67 bis 72 vertraut. 
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3. Anlagen zum Lagern von festen gewerblichen Abfällen und festen 
gewerblichen Abfällen, denen wassergefährdende Stoffe anhaften, wenn 
a. das Volumen des Lagerbehälters 1,25 Kubikmeter nicht übersteigt, 
b. der Lagerbehälter dicht ist, 
c. die Fläche, auf der der Lagerbehälter aufgestellt ist, so ausgeführt 

ist, dass bei Betriebsstörungen wassergefährdende Stoffe nicht in 
ein Gewässer gelangen können, und 

d. ein für Betriebsstörungen geeignetes Bindemittel vorgehalten wird; 
4. Anlagen zum Lagern von festen Gemischen, die auf der Baustelle 

unmittelbar durch die Bautätigkeit entstehen. 
 
 
§ 14 Bestimmung und Abgrenzung von Anlagen 
(1) Der Betreiber einer Anlage hat zu dokumentieren, welche Anlagenteile zu 
der Anlage gehören und wo die Schnittstellen zu anderen Anlagen sind. [...] 
 
 
§ 15 Technische Regeln 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16 Behördliche Anordnungen 
[...] (3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnahmen von den 
Anforderungen dieses Kapitels zulassen, wenn die Anforderungen des § 62 
Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes dennoch erfüllt werden. 
 
 
Abschnitt 2 Allgemeine Anforderungen an Anlagen 
§ 17 Grundsatzanforderungen 
(1) Anlagen müssen so geplant und errichtet werden, beschaffen sein und 
betrieben werden, dass 
1. wassergefährdende Stoffe nicht austreten können, 
2. Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wassergefährdenden Stoffen in 

Berührung stehen, schnell und zuverlässig erkennbar sind, 
3. austretende wassergefährdende Stoffe schnell und zuverlässig erkannt 

und zurückgehalten sowie ordnungsgemäß entsorgt werden; dies gilt 
auch für betriebsbedingt auftretende Spritz- und Tropfverluste, und 

4. bei einer Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs der Anlage 
(Betriebsstörung) anfallende Gemische, die ausgetretene 
wassergefährdende Stoffe enthalten können, zurückgehalten und 
ordnungsgemäß als Abfall entsorgt oder als Abwasser beseitigt werden. 

 

Dieser Paragraf enthält keine Betrei-
berpflichten, sondern listet in Frage 
kommende Technische Regeln auf. 
Damit werden diese Technischen Re-
geln Bestandteil der Verordnung und 
damit sind diese einzuhalten. Dies gilt 
insbesondere für die erwähnten Nor-
men. 

Das entspricht dem § 3 der Länder-
VAwS. 
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(2) Anlagen müssen dicht, standsicher und gegenüber den zu erwartenden 
mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen hinreichend 
widerstandsfähig sein.  
 
(3) Einwandige unterirdische Behälter für flüssige wassergefährdende Stoffe 
sind unzulässig. Einwandige unterirdische Behälter für gasförmige 
wassergefährdende Stoffe sind unzulässig, wenn die gasförmigen 
wassergefährdenden Stoffe flüssig austreten, schwerer sind als Luft oder sich 
nach Austritt im umgebenden Boden in vorhandener Feuchtigkeit lösen. 
 
(4) Der Betreiber hat bei der Stilllegung einer Anlage oder von Anlagenteilen 
alle in der Anlage oder in den Anlagenteilen enthaltenen 
wassergefährdenden Stoffe, soweit technisch möglich, zu entfernen. Er hat 
die Anlage gegen missbräuchliche Nutzung zu sichern. 
 
 
§ 23 Anforderungen an das Befüllen und Entleeren 
(1) Wer eine Anlage befüllt oder entleert, hat diesen Vorgang zu überwachen 
und sich vor Beginn der Arbeiten von dem ordnungsgemäßen Zustand der 
dafür erforderlichen Sicherheitseinrichtungen zu überzeugen. […] 
 
 
§ 24 Pflichten bei Betriebsstörungen; Instandsetzung 
(1) Kann bei einer Betriebsstörung nicht ausgeschlossen werden, dass 
wassergefährdende Stoffe aus Anlagenteilen austreten, hat der Betreiber 
unverzüglich Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen. Er hat die 
Anlage unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, wenn er eine Gefährdung 
oder Schädigung eines Gewässers nicht auf andere Weise verhindern kann; 
soweit erforderlich, ist die Anlage zu entleeren. 
 
(2) Wer eine Anlage betreibt, befüllt, entleert, ausbaut, stilllegt, instand hält, 
instand setzt, reinigt, überwacht oder überprüft, hat das Austreten 
wassergefährdender Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge 
unverzüglich der zuständigen Behörde oder einer Polizeidienststelle 
anzuzeigen. Die Verpflichtung besteht auch bei dem Verdacht, dass 
wassergefährdende Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge bereits 
ausgetreten sind, wenn eine Gefährdung eines Gewässers oder von 
Abwasseranlagen nicht auszuschließen ist. Anzeigepflichtig ist auch, wer das 
Austreten wassergefährdender Stoffe verursacht hat oder Maßnahmen zur 
Ermittlung oder Beseitigung wassergefährdender Stoffe durchführt, die aus 
Anlagen ausgetreten sind. Falls Dritte, insbesondere Betreiber von 
Abwasseranlagen oder Wasserversorgungsunternehmen, betroffen sein 
können, hat der Betreiber diese unverzüglich zu unterrichten.  
 
(3) Für die Instandsetzung einer Anlage oder eines Teils einer Anlage ist auf 
der Grundlage einer Zustandsbegutachtung ein Instandsetzungskonzept zu 
erarbeiten. 
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Abschnitt 3 Besondere Anforderungen an die Rückhaltung bei 
bestimmten Anlagen 
[…] 
 
 
 
 
 
Abschnitt 4 Anforderungen an Anlagen in Abhängigkeit von ihren 
Gefährdungsstufen 
§ 39 Gefährdungsstufen von Anlagen 
 (1) Betreiber haben Anlagen nach Maßgabe der nachstehenden Tabelle einer 
Gefährdungsstufe zuzuordnen. Bei flüssigen Stoffen ist das für die jeweilige 
Anlage maßgebende Volumen zugrunde zu legen, bei gasförmigen und 
festen Stoffen die für die jeweilige Anlage maßgebende Masse. […] 
 
 
§ 40 Anzeigepflicht 
(1) Wer eine nach § 46 Absatz 2 oder Absatz 3 prüfpflichtige Anlage errichten 
oder wesentlich ändern will oder an dieser Anlage Maßnahmen ergreifen will, 
die zu einer Änderung der Gefährdungsstufe nach § 39 Absatz 1 führen, hat 
dies der zuständigen Behörde mindestens sechs Wochen im Voraus 
schriftlich anzuzeigen. [...] 
 
(3) Nicht anzeigepflichtig nach Absatz 1 ist das Errichten von 
1. Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen wassergefährdender 

Stoffe, für die eine Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes beantragt wird, und 

2. sonstigen Anlagen, die Gegenstand eines Zulassungsverfahrens nach 
anderen Rechtsvorschriften sind, sofern im Zulassungsverfahren auch die 
Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung sichergestellt wird. 

Nicht anzeigepflichtig sind in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 auch 
zulassungsbedürftige wesentliche Änderungen der Anlage. 
 
(4) Nach einem Wechsel des Betreibers einer nach § 46 Absatz 2 oder Absatz 
3 prüfpflichtigen Anlage hat der neue Betreiber diesen Wechsel der 
zuständigen Behörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 
 
§ 43 Anlagendokumentation 
 (1) Der Betreiber hat eine Anlagendokumentation zu führen, in der die 
wesentlichen Informationen über die Anlage enthalten sind. Hierzu zählen 
insbesondere Angaben zum Aufbau und zur Abgrenzung der Anlage, zu den 
eingesetzten Stoffen, zur Bauart und zu den Werkstoffen der einzelnen 
Anlagenteile, zu Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen, zur 
Löschwasserrückhaltung und zur Standsicherheit. Die Dokumentation ist bei 
einem Wechsel des Betreibers an den neuen Betreiber zu übergeben. 
 

Dieser Abschnitt enthält materielle 
Pflichten, die hier nicht aufgeführt 
sind. Beachten Sie diese dennoch bei 
der Prüfung der Rechtskonformität. 

Die Tabelle ist hier nicht dargestellt. 
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(2) Ist die Anlage nach § 46 Absatz 2 oder Absatz 3 prüfpflichtig, hat der 
Betreiber neben der Dokumentation nach Absatz 1 zusätzlich die Unterlagen 
bereitzuhalten, die für die Prüfung der Anlage und für die Durchführung 
fachbetriebspflichtiger Tätigkeiten nach § 45 erforderlich sind. Hierzu 
gehören insbesondere eine Dokumentation der Abgrenzung der Anlage nach 
§ 14 Absatz 1, eine erteilte Eignungsfeststellung, bauaufsichtliche 
Verwendbarkeitsnachweise sowie der letzte Prüfbericht nach § 47 Absatz 3 
Satz 1. 
 
(3) Der Betreiber hat die Unterlagen nach Absatz 2 der zuständigen Behörde, 
Sachverständigen vor Prüfungen und Fachbetrieben nach § 62 vor 
fachbetriebspflichtigen Tätigkeiten jeweils auf Verlangen vorzulegen. 
 
(4) Absatz 1 gilt nicht für Anlagen, die zu einem EMAS-Standort im Sinne von 
§ 3 Nummer 12 des Wasserhaushaltsgesetzes gehören, sofern der 
Anlagendokumentation vergleichbare Angaben enthalten sind in 
1. einer der Registrierung zugrunde gelegten Umwelterklärung […], die der 

zuständigen Behörde vorliegt und validiert worden ist, oder 
2. einem Umweltbetriebsprüfungsbericht […]. 
 
 
§ 44 Betriebsanweisung; Merkblatt 
(1) Der Betreiber hat eine Betriebsanweisung vorzuhalten, die einen 
Überwachungs-, Instandhaltungs- und Notfallplan enthält und 
Sofortmaßnahmen zur Abwehr nachteiliger Veränderungen der 
Eigenschaften von Gewässern festlegt. Der Plan ist mit den Stellen 
abzustimmen, die im Rahmen des Notfallplans und der Sofortmaßnahmen 
beteiligt sind. Der Betreiber hat die Einhaltung der Betriebsanweisung und 
deren Aktualisierung sicherzustellen. 
 
(2) Das Betriebspersonal der Anlage ist vor Aufnahme der Tätigkeit und dann 
regelmäßig in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal 
jährlich, zu unterweisen, wie es sich laut Betriebsanweisung zu verhalten hat. 
Die Durchführung der Unterweisung ist vom Betreiber zu dokumentieren. 
 
(3) Die Betriebsanweisung muss dem Betriebspersonal der Anlage jederzeit 
zugänglich sein. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 
1. Anlagen der Gefährdungsstufe A, 
2. Eigenverbrauchstankstellen, 
3. Heizölverbraucheranlagen 
4. Anlagen zum Umgang mit aufschwimmenden flüssigen Stoffen mit 

einem Volumen bis zu 100 Kubikmetern und  
5. für Anlagen mit festen Gemischen bis zu 1 000 Tonnen. […] 
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§ 45 Fachbetriebspflicht; Ausnahmen 
(1) Folgende Anlagen einschließlich der zu ihnen gehörenden Anlagenteile 
dürfen nur von Fachbetrieben nach § 62 errichtet, von innen gereinigt, 
instand gesetzt und stillgelegt werden: 
1. unterirdische Anlagen, 
2. oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen wassergefährdenden 

Stoffen der Gefährdungsstufen C und D, 
3. oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen wassergefährdenden 

Stoffen der Gefährdungsstufe B innerhalb von Wasserschutzgebieten, 
4. Heizölverbraucheranlagen der Gefährdungsstufen B, C und D, 
5. Biogasanlagen, 
6. Umschlaganlagen des intermodalen Verkehrs sowie 
7. Anlagen zum Umgang mit aufschwimmenden flüssigen Stoffen nach § 3 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 7. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 müssen Tätigkeiten an Anlagen oder 
Anlagenteilen, die keine unmittelbare Bedeutung für die Anlagensicherheit 
haben, nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden. 
 
 
§ 46 Überwachungs- und Prüfpflichten des Betreibers 
(1) Der Betreiber hat die Dichtheit der Anlage und die Funktionsfähigkeit der 
Sicherheitseinrichtungen regelmäßig zu kontrollieren […]. 
 
(2) Betreiber haben Anlagen außerhalb von Schutzgebieten und außerhalb 
von festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 
nach Maßgabe der in Anlage 5 geregelten Prüfzeitpunkte und -intervalle auf 
ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen zu lassen. 
 
(3) Betreiber haben Anlagen in Schutzgebieten und in festgesetzten oder 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten nach Maßgabe der in 
Anlage 6 geregelten Prüfzeitpunkte und -intervalle auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand prüfen zu lassen. […] 
 
(5) Betreiber haben Anlagen, bei denen nach § 47 Absatz 2 ein erheblicher 
oder ein gefährlicher Mangel festgestellt worden ist, nach Beseitigung des 
Mangels nach § 48 Absatz 1 erneut prüfen zu lassen. 
 
 
§ 47 Prüfung durch Sachverständige 
(1) Prüfungen nach § 46 Absatz 2 bis 5 dürfen nur durch Sachverständige 
durchgeführt werden. […] 
 
 
§ 48 Beseitigung von Mängeln 
(1) Werden bei Prüfungen nach § 46 durch einen Sachverständigen 
geringfügige Mängel festgestellt, hat der Betreiber diese Mängel innerhalb 
von sechs Monaten und, soweit nach § 45 erforderlich durch einen 

Die Anforderungen an Fachbetriebe 
selbst, sind hier nicht dargestellt. 
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Fachbetrieb nach § 62 zu beseitigen. Erhebliche und gefährliche Mängel sind 
dagegen unverzüglich zu beseitigen. 
 
(2) Hat der Sachverständige bei seiner Prüfung nach § 46 einen gefährlichen 
Mangel im Sinne von § 47 Absatz 2 Nummer 4 festgestellt, hat der Betreiber 
die Anlage unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und, soweit dies nach 
Feststellung des Sachverständigen erforderlich ist, zu entleeren. Die Anlage 
darf erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn der zuständigen 
Behörde eine Bestätigung des Sachverständigen über die erfolgreiche 
Beseitigung der festgestellten Mängel vorliegt. 
 
 
Abschnitt 5 Anforderungen an Anlagen in Schutzgebieten und 
Überschwemmungsgebieten 
§ 49 Anforderungen an Anlagen in Schutzgebieten 
(1) Im Fassungsbereich und in der engeren Zone von Schutzgebieten dürfen 
keine Anlagen errichtet und betrieben werden. 
 
(2) In der weiteren Zone von Schutzgebieten dürfen folgende Anlagen nicht 
errichtet und folgende bestehende Anlagen nicht erweitert werden: 
1. Anlagen der Gefährdungsstufe D, 
2. Biogasanlagen mit einem maßgebenden Volumen von insgesamt über 3 

000 Kubikmetern, 
3. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufe C sowie 
4. Anlagen mit Erdwärmesonden. 
 
Anlagen in der weiteren Zone von Schutzgebieten dürfen nicht so geändert 
werden, dass sie durch diese Änderung zu Anlagen nach Satz 1 werden. […] 
 
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 dürfen in der weiteren Zone von 
Schutzgebieten nur Lageranlagen und Anlagen zum Herstellen, Behandeln 
und Verwenden wassergefährdender Stoffe errichtet und betrieben werden, 
die 
1. mit einer Rückhalteeinrichtung ausgerüstet sind, die abweichend von § 

18 Absatz 3 das gesamte in der Anlage vorhandene Volumen 
wassergefährdender Stoffe aufnehmen kann, oder 

2. doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet 
sind. 

 
Abweichend von Satz 1 gelten für die in Abschnitt 3 bestimmten Anlagen nur 
die dort geregelten Anforderungen; dies gilt nicht für die in §§ 31 und 38 
genannten Anlagen sowie die in § 34 genannten Anlagen zum Verwenden 
wassergefährdender Stoffe im Bereich der Energieversorgung. 
 
(4) Die zuständige Behörde kann eine Befreiung von den Anforderungen nach 
den Absätzen 1 und 2 erteilen, wenn 
1. das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert oder das Verbot zu einer 

unzumutbaren Härte führen würde und 
2. der Schutzzweck des Schutzgebietes nicht beeinträchtigt wird. 
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§ 50 Anforderungen an Anlagen in festgesetzten und vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten 
(1) Anlagen dürfen in festgesetzten und vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes 
oder nach landesrechtlichen Vorschriften nur errichtet und betrieben werden, 
wenn wassergefährdende Stoffe durch Hochwasser nicht abgeschwemmt 
oder freigesetzt werden und auch nicht auf eine andere Weise in ein 
Gewässer oder eine Abwasserbehandlungsanlage gelangen können. […] 
 
 
Kapitel 5 Ordnungswidrigkeiten, Schlussvorschriften 
§ 66 Bestehende Einstufungen von Stoffen und Gemischen 
Stoffe, Stoffgruppen und Gemische, die am 1. August 2017 bereits durch die 
[…] VwVwS […] eingestuft worden sind, gelten nach Maßgabe dieser 
Einstufung als eingestuft im Sinne von Kapitel 2; diese Einstufungen werden 
jeweils vom Umweltbundesamt im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das 
Umweltbundesamt stellt zudem im Internet eine Suchfunktion bereit, mit der 
die bestehenden Einstufungen wassergefährdender Stoffe, Stoffgruppen und 
Gemische nach Satz 1 ermittelt werden können. 
 
 
§ 67 Änderung der Einstufung wassergefährdender Stoffe 
Führt die Änderung der Einstufung eines wassergefährdenden Stoffes zur 
Erhöhung der Gefährdungsstufe einer Anlage, sind die hieraus folgenden 
weiter gehenden Anforderungen an die Anlage erst zu erfüllen, wenn die 
zuständige Behörde dies anordnet. Satz 1 gilt auch für Anlagen, die am 1. 
August 2017 bereits errichtet sind (bestehende Anlagen). 
 
 
§ 68 Bestehende wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen 
(1) Für bestehende Anlagen, die einer wiederkehrenden Prüfpflicht nach § 46 
Absatz 2 bis 4 unterliegen, gelten ab dem 1. August 2017: 
1. § 23 Absatz 1 und die §§ 24, 40 bis 48 und 
2. die übrigen Vorschriften dieser Verordnung, soweit sie Anforderungen 

beinhalten, die den Anforderungen entsprechen, die nach den jeweiligen 
landesrechtlichen Vorschriften am 31. Juli 2017 zu beachten waren; 
Anforderungen in behördlichen Zulassungen gelten als Anforderungen 
nach landesrechtlichen Vorschriften. Informationen nach § 43 Absatz 1 
Satz 1 und 2 [Anlagendokumentation], deren Beschaffung nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, müssen in der 
Anlagendokumentation nicht enthalten sein. 

 
(2) Bei bestehenden Anlagen, die einer wiederkehrenden Prüfpflicht nach 
§ 46 Absatz 2 bis 4 unterliegen, hat der Sachverständige zu prüfen, inwieweit 
die Anlage die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht erfüllt. 
 
(3) Für bestehende Anlagen, die einer wiederkehrenden Prüfpflicht nach § 46 
Absatz 2 bis 4 unterliegen, hat der Sachverständige bei der ersten Prüfung 
nach diesen Vorschriften festzustellen, inwieweit für die Anlage 

Die hier aufgeführten Übergangsbe-
stimmungen gehören nicht ins 
Rechtsverzeichnis. Sie dienen an die-
ser Stelle lediglich Ihrer Information. 
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Anforderungen dieser Verordnung bestehen, die über die Anforderungen 
hinausgehen, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften am 31. 
Juli 2017 zu beachten waren, mit Ausnahme der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
genannten Vorschriften. Die Feststellung nach Satz 1 ist der zuständigen 
Behörde zusammen mit dem Prüfbericht nach § 47 Absatz 3 vorzulegen. 
 
(4) Werden nach Absatz 3 Satz 1 Abweichungen festgestellt, kann die 
zuständige Behörde technische oder organisatorische 
Anpassungsmaßnahmen anordnen, 
1. mit denen diese Abweichungen behoben werden, 
2. die für diese Abweichungen in technischen Regeln für bestehende 

Anlagen vorgesehen sind oder 
3. mit denen eine Gleichwertigkeit zu den in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten 

Anforderungen erreicht wird. 
 
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sind die Anforderungen des § 62 
Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes zu beachten. 
 
(5) Auf Grund von nach Absatz 3 Satz 1 festgestellten Abweichungen können 
die Stilllegung oder die Beseitigung einer Anlage oder 
Anpassungsmaßnahmen, die einer Neuerrichtung der Anlage gleichkommen 
oder die den Zweck der Anlage verändern, nicht verlangt werden. 
 
(6) Werden bei einer Prüfung nach § 46 Absatz 2 bis 4 von bestehenden 
Anlagen erhebliche oder gefährliche Mängel am Behälter oder an der 
Rückhalteeinrichtung festgestellt, sind bei der Beseitigung dieser Mängel die 
Anforderungen dieser Verordnung einzuhalten. 
 
(7) Sollen wesentliche bauliche Teile oder wesentliche 
Sicherheitseinrichtungen einer bestehenden Anlage geändert werden, gelten 
für diese Teile oder diese Sicherheitseinrichtungen die Anforderungen dieser 
Verordnung, die über die Anforderungen hinausgehen, die nach den 
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften am 31. Juli 2017 zu beachten waren, 
mit Ausnahme der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Vorschriften, 
bereits ab dem Zeitpunkt der Änderung. 
 
(8) Bestehende Anlagen, die im Sinne von § 19h Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
des Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 2010 geltenden Fassung 
und nach näherer Maßgabe der am 31. Juli 2017 geltenden landesrechtlichen 
Vorschriften einfacher oder herkömmlicher Art sind, bedürfen keiner 
Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes. 
[…] 
 
 
§ 69 Bestehende nicht wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen 
(1) Für bestehende Anlagen, die keiner wiederkehrenden Prüfpflicht nach 
§ 46 Absatz 2 bis 4 unterliegen, sind die am 31. Juli 2017 geltenden 
landesrechtlichen Vorschriften weiter anzuwenden, solange und soweit die 
zuständige Behörde keine Entscheidung nach Satz 2 getroffen hat. Die 
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zuständige Behörde kann für Anlagen im Sinne von Satz 1 festlegen, welche 
Anforderungen nach dieser Verordnung zu welchem Zeitpunkt erfüllt werden 
müssen.  
 
Unbeschadet der Sätze 1 und 2 gelten § 23 Absatz 1 und die §§ 24, 40 und 43 
bis 48 bereits ab dem 1. August 2017. 
 
(2) Im Übrigen gilt § 68 Absatz 5, 7 und 8 entsprechend. 
 
 
§ 70 Prüffristen für bestehende Anlagen 
(1) Die Frist für die erste wiederkehrende Prüfung von Anlagen nach Spalte 3 
der Anlage 5 oder der Anlage 6 beginnt bei Anlagen, die am 1. August 2017 
bereits errichtet sind, mit dem Abschluss der letzten Prüfung nach 
landesrechtlichen Vorschriften. Als Prüfung im Sinne von Satz 1 gelten auch 
Tätigkeiten eines Fachbetriebs, die nach Landesrecht die Prüfung ersetzten. 
 
(2) Bestehende Anlagen, die nach Spalte 3 der Anlage 5 oder der Anlage 6 
einer wiederkehrenden Prüfung unterliegen, die aber nach den 
landesrechtlichen Vorschriften vor dem 1. August 2017 nicht wiederkehrend 
prüfpflichtig waren, sind innerhalb der folgenden Fristen erstmals zu prüfen: 
1. Anlagen, die vor dem 1. Januar 1971 in Betrieb genommen wurden, bis 

zum 1. August 2019, 
2. Anlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1971 bis zum 31. Dezember 1975 

in Betrieb genommen wurden, bis zum 1. August 2021, 
3. Anlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1976 bis zum 31. Dezember 1982 

in Betrieb genommen wurden, bis zum 1. August 2023, 
4. Anlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1983 bis zum 31. Dezember 1993 

in Betrieb genommen wurden, bis zum 1. August 2025, 
5. Anlagen, die nach dem 31. Dezember 1993 in Betrieb genommen 

wurden, bis zum 1. August 2027. 
 
 
§ 71 Einbau von Leichtflüssigkeitsabscheidern 
Leichtflüssigkeitsabscheider für Kraftstoffe mit Zumischung von Ethanol 
dürfen nur eingebaut werden, wenn der Nachweis erbracht worden ist, dass 
sie gegenüber diesen Kraftstoffen beständig sind und ihre Funktionsfähigkeit 
nur unerheblich verringert wird. 
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Teil 3 - Zusatzinformationen 

Ausblick 

 Bundestag beschließt Änderungen zum Verpackungsgesetz 

Der Deutsche Bundestag hat am 30. März 2017 in zweiter 
und dritter Lesung Änderungen zum Entwurf eines Verpa-
ckungsgesetzes beschlossen. Zuvor hatte der Bundesrat 
erstmals am 10. Februar 2017 dazu Stellung bezogen, des-
sen Vorschläge aber weder vom Deutschen Bundestag 
noch von der Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung 
übernommen wurden.    
 
Nun berät der einspruchsberechtigte Bundesrat erneut 
über den Gesetzentwurf. Ende April beraten die Aus-
schüsse, im Plenum soll am 12. Mai 2017 entschieden wer-
den. Der Bundesrat kann den Bundestags-Änderungen als 
Ganzes zustimmen oder ablehnen bzw. den Vermittlungs-
ausschuss einberufen. 
 

Die wesentlichen Änderungen des Deutschen Bundestages 
zum Gesetzentwurf:  

 In § 3 Abs. 1 wird als Ziel eingefügt, den Anteil von in 
Mehrweggetränkeverpackungen abgefüllten Getränken 
in Höhe von mindestens 70 Prozent zu erreichen.  

 Im Rahmen der Nachweispflichten der dualen Systeme 
(§ 17 Abs. 1) bei der Verpackungsentsorgung müssen 
mindestens der Auftraggeber, das beauftragte Entsor-
gungsunternehmen sowie die Masse entsorgter Abfälle 
mit Abfallschlüssel und der Abfallbezeichnung gemäß 
der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung angege-
ben werden.  

 Im Rahmen der kommunalen Abstimmung (§ 22 Absatz 
2) können die Kommunen u. a. die Art des Sammelsys-
tems und die Art und Größe der Sammelbehälter festle-
gen gegenüber den dualen Systemen, soweit dies geeig-
net ist für eine umweltverträgliche und effiziente Erfas-
sung der Abfälle. Quelle: DIHK 

 
 

 Bundesregierung beschließt 42. BImSchV 

Das Bundeskabinett hat am 22. März die Verordnung über 
Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabschei-
der (42. BImSchV) beschlossen und dem Bundesrat zuge-
leitet.  
 
Die Verordnung führt für mehr als 30.000 Anlagen in 
Deutschland erstmals umfangreiche Anzeige-, Betriebs- 
und Überwachungspflichten ein. Der Bundesrat wird vo-
raussichtlich im Mai erstmals über den Kabinettsentwurf 
beraten. 

Gegenüber dem Referentenentwurf aus dem Jahr 2016 
wurde die Verordnung an zahlreichen Stellen gekürzt und 
vereinfacht. Dennoch schätzt auch die Bundesregierung 
den Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft auf etwa 10 Mio. 
Euro im Jahr.  
 
Weiterhin sieht die Verordnung 14-tägig betriebsinterne 
Prüfungen sowie alle drei Monate externe Laboruntersu-
chungen  vor. Bei Überschreiten abgestufter Werte (100, 
1.000 oder 10.000 KBE je 100ml) sind Betreiber zu Gegen-
maßnahmen verpflichtet. Alle fünf Jahre ist eine Sachver-
ständigenprüfung durchzuführen. Zudem würden mit der 
Verordnung weitere Betreiberpflichten wie Anzeige, Be-
triebstagebuch und Fachkunde verpflichtend. Quelle: DHIK 
 
Die Stellungnahme zur 42. BImSchV des DIHK vom Februar 
2017 finden Sie auf der Risolva-Internetseite. 
 
 

http://www.risolva.de/
https://www.risolva.de/de/dateien/dateien_news/verpackg-entwurf-2017-03-29.pdf
https://www.risolva.de/de/dateien/dateien_news/verpackg-entwurf-2017-03-29.pdf
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0201-0300/242-17.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.risolva.de/de/dateien/dateien_news/verdunstungskuhlanlagen-dihk-stellungnahme-zur-geplanten-verordnung-2016-02-26.pdf
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 TA Lärm: Bundesrat lehnt höhere Immissionsrichtwerte in der Nacht ab 

Der Bundesrat hat am 31.03.2017 beschlossen, den Vor-
schlägen der Bundesregierung zur Änderung der TA Lärm 
nur teilweise zu folgen. Die in der neuen Gebietskategorie 
»urbanes Gebiet« zulässigen Immissionsrichtwerte am 
Tage auf 63 dB(A) sollen um 3 dB(A) über die von Mischge-
bieten gehoben werden. Eine entsprechende Erhöhung 
auch in der Nacht lehnten die Länder dagegen ab. 

Neben der Änderung der TA Lärm wurden im Baugesetz-
buch (BauGB) die Möglichkeiten erweitert, Maßnahmen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche in Bebauungsplänen festzusetzen. Die Änderun-
gen der TA Lärm sind – anders als die Regelungen zum Bau-
gesetzbuch – zustimmungspflichtig.  
 
Der DIHK rechnet mit einer letzten Befassung des Bundes-
tags mit dem Gesetzespaket zur Baurechtnovelle in der 17. 
Kalenderwoche. Dabei wird die Bundesregierung voraus-
sichtlich dem Vorschlag des Bundesrats zur TA Lärm folgen. 
Quelle: DIHK (gekürzt)  
 
 

Hintergrundinformationen 

 Gerichtsurteil zur Einstufung von emulsionsbehafteten Eisenspänen 

Zur umstrittenen Frage, ob es sich bei verunreinigten Spä-
nen um gefährliche oder nicht gefährliche Abfälle handelt, 
hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen nun ein Urteil ge-
fällt. Dieses dürfte für das ganze Land [Baden-Württem-
berg] von Bedeutung sein, da es quasi als Musterverfahren 
geführt wurde. Quelle: BWIHK und BDSV 
 
 

Möglicherweise ist dies jedoch auch für Firmen außerhalb 
von Baden-Württemberg interessant. 

 Merkblatt zur 4. BImSchV aktualisiert 

Im Risolva Infobrief Januar 2016 hatten wir Sie im Zuge 
der Änderung der 4. BImSchV auf ein Merkblatt des DIHK 
aufmerksam gemacht, das den Betroffenen helfen soll, die 
»Übersetzung« zwischen bisheriger Einstufung und CLP-
Einstufung - insbesondere bei Anlagen der Nr. 9.3 - vorzu-
nehmen. 
 
 

Aufgrund von Rückmeldungen wurde das IHK-Merkblatt 
nun an einigen Stellen korrigiert. 

 Besondere Ausgleichsregelung: Ab sofort Antragstellung zur Reduzierung der EEG-Umlage möglich 

Ab sofort (ab 20.4.2017) können stromkostenintensive Un-
ternehmen und Schienenbahnunternehmen beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Redu-
zierung der EEG-Umlage, die sogenannte Besondere Aus-
gleichsregelung beantragen. 
 
 

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des 
BAFA. 

http://www.risolva.de/
https://www.risolva.de/de/dateien/dateien_news/vg-sigmaringen-eisenspaene-keine-gefaehrlichen-abfaelle-urteil-2017-04-07.pdf
https://www.risolva.de/de/dateien/dateien_news/4-bimschv-clp-merkblatt-anh-2-4-2017-04.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Energie/2017_08_besar.html
http://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Energie/2017_08_besar.html
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 Neues Portal der BG ETEM zur Luftbefeuchtung 

Technische Luftbefeuchtung ist in vielen Branchen der BG 
ETEM für einen störungsfreien Prozessablauf erforderlich. 
Sie trägt darüber hinaus in Verwaltungs- und Bürogebäu-
den dazu bei, dauerhaft ein gesundes, behagliches und 
leistungsförderndes Raumklima zu schaffen. 
 
 

Mit dem neuen Info-Portal »Technische Luftbefeuchtung« 
gibt die BG ETEM umfassend und kostenlos Auskunft über 
den hygienisch einwandfreien Betrieb von Luftbefeuch-
tungsanlagen. Quelle: DGUV 

 Neue Erkenntnisse zur Belastung durch optische Strahlung beim Schweißen 

Obwohl jeder erfahrene Schweißer die potenziellen Risi-
ken von UV-Strahlung beim Schweißen kennt, kommt es 
dennoch immer wieder zu verblitzten Augen und akuten 
Hautschädigungen, die im schlimmsten Fall nach langjäh-
riger Einwirkung zum Hautkrebs führen können.  
 
Um den Schutz der Schweißer vor Gefährdungen durch 
optische Strahlung zu verbessern, führt die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) aktuell ein 
Forschungsprojekt durch, in dem unter praxisrelevanten 
Bedingungen die UV-Strahlungsbelastung durch unter-
schiedliche Schweißverfahren genauer untersucht wird. 
Dies ermöglicht eine sachgerechtere Gefährdungsbeurtei-
lung und es können je nach Schweißverfahren Abschät-
zungen zur Exposition abgeleitet werden. Quelle: Umwelt-
schutz-Nachrichten der IHK Reutlingen 3/2017 i.V.m. BAuA 
 
 

Siehe auch G. Ott, S. Bauer: »Neue Erkenntnisse zur Belas-
tung durch optische Strahlung beim Schweißen« in: Techni-
sche Sicherheit Bd. 7 (2017) Nr. 3 2017. S. 46-51, Projekt-
nummer: F 2368 

 Schichtarbeit: Gut planen, gesünder arbeiten 

Um Gefährdungen durch Schicht- und Nachtarbeit zu mi-
nimieren, sollten technische, organisatorische und perso-
nenbezogene Maßnahmen ineinander greifen.  
 

Der Schwerpunkt liegt hier auf der organisatorischen 
Ebene, insbesondere bei der Schichtplanung, wie ein Bei-
trag des DGUV Blogs berichtet. Quelle: DGUV 
 
 

 Erfolgsfaktoren für Arbeitsschutzunterweisungen 

Unterweisungen sind ein bewährtes Instrument der betriebli-
chen Prävention. Oft stellt sich dabei die Frage, welche For-
men erfolgversprechend und effektiv sind. Der IAG Report 
1/2017 »Erfolgsfaktoren für Arbeitsschutzunterweisungen – 
Identifikation und Messung« betrachtet Erfolgsfaktoren und 
gibt Empfehlungen für die Praxis. Quelle: DGUV 
 
Der IAG-Report stellt drei Erfolgsfaktoren heraus: 

 Struktur 

 Prozesse 

 Ergebnisse 
 

Wie erfolgreich Ihre Unterweisungen laufen, können Sie 
selbst einmal unter die Lupe nehmen. Der IAG-Report ent-
hält ab Seite 46 einen Fragebogen und anschließend Hin-
weise zur Auswertung.  
 
In der Zusammenfassung dazu heißt es: »Der Zeitaufwand 
beträgt ungefähr eine halbe Stunde – ein angemessenes In-
vest für eine Erfolgskontrolle der für die Prävention so wich-
tigen betrieblichen Arbeitsschutzunterweisungen.« 
 
 

http://www.risolva.de/
https://luftbefeuchtung.bgetem.de/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Aufsaetze/artikel934.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Aufsaetze/artikel934.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.dguv.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.4B2LM.3D3F1BD52C0EF322F8414EB6FD01F38D&d=http%3a%2f%2fblog.dguv.de%2fschichtarbeit-gut-planen-gesuender-arbeiten%2f&h=&i=4b2lx
http://www.dguv.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.4B2LM.3D3F1BD52C0EF322F8414EB6FD01F38D&d=http%3a%2f%2fblog.dguv.de%2fschichtarbeit-gut-planen-gesuender-arbeiten%2f&h=&i=4b2lx
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/12520.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/12520.pdf
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 Manipulation an Schutzeinrichtungen verhindern 

Unter www.stopp-manipulation.org haben Unfallversiche-
rungsträger, unter Federführung des IFA, gemeinsam mit 
ausländischen Partnern Tipps gegen Manipulation an Ma-
schinen zusammengetragen. Jetzt wurde das vierte Modul 
»Konstruktionsbeispiele« veröffentlicht. Angesprochen 
sind alle, die Einfluss darauf haben, wie Maschinen gestal-
tet und benutzt werden. Quelle: DGUV 
 
 

Unsere Empfehlung: 
Stöbern Sie unbedingt mal ein bisschen auf dieser Seite. Sie 
erhalten sicherlich gute Ansatzpunkte und Anregungen, wie 
Sie mit diesem Thema in der Praxis umgehen. 
 
Denn eines ist sicher: Manipulierte Sicherheitseinrichtungen 
sind kein Kavaliersdelikt. Die Duldung durch die Vorgesetz-
ten kann schlimmstenfalls als (grob) fahrlässige Körperver-
letzung gewertet werden. Siehe dazu: 

 Schwarzer Freitag, Film der schweizerischen Unfallversi-
cherungsanstalt (SUVA) 

 »Tubex-Prozess: Ex-Chef nimmt Strafbefehl an«, Ho-
henzollerische Zeitung, Judith Mininet, 24.10.2015 

 
 

 DERA Chart: Kobalt und Lithium 

Der DERA-Chart vom März zeigt den starken Anstieg der 
für Batterien bedeutenden Rohstoffe Kobalt und Lithium. 
Die Verdoppelung der Preise in kurzer Zeit wird auf die Er-
wartungen einer deutlichen Steigerung der Herstellung 
von Elektrofahrzeugen sowie sich verschlechternde politi-
sche Rahmenbedingungen im wichtigen Abbauland DR 
Kongo zurückgeführt. 
 
 

Der Chart des Monats geht auf die DIHK-DERA Kooperation 
zum Jahresthema 2012 zurück. Quelle: DIHK 

 

http://www.risolva.de/
http://www.stopp-manipulation.org/
http://www.dguv.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.4B2LM.3D3F1BD52C0EF322F8414EB6FD01F38D&d=http%3a%2f%2fstop-defeating.org%2fneues-lehrmodul-mit-konstruktionsbeispielen-als-download-verfuegbar%2f&h=&i=4b2m0
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/sachthemen/psychische-faktoren-menschliches-verhalten#uxlibrary-material=80ec7145f54445b787c2d081982a8de8&uxlibrary-open=/de-CH?atomid=775c0a20cd0e40b8a264c886ed6a26bf%26showContainer=1
http://www.swp.de/hechingen/lokales/hechingen/tubex-prozess_-ex-chef-nimmt-strafbefehl-an-11800294.html
https://www.risolva.de/de/dateien/dateien_news/dera-monatschart-2017-03-kobalt-lithium.pdf
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